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Amtlicher Anzeiger für die Gemeinden:

Belp | Gerzensee | Guggisberg | Jaberg

Kaufdorf  |  K irchdorf  |  N iedermuhlern

Riggisberg |  Rüeggisberg |  Rüschegg

Schwarzenburg  |  T hu r nen  |  To f fen

Wald 

 NOTFALLDIENSTE

Ä r z t l i c h e r  N o t f a l l d i e n s t

Telefonieren Sie Ihrem Hausarzt und hören 

Sie das allfällige Tonband bis zum Schluss 

ab. Falls Ihr Hausarzt oder der Arzt eigener 

Wahl nicht erreichbar ist, können Sie sich 

an den Notfallarzt Ihrer Region wenden.

Belp und Umgebung: Ärztenotfallnum-
mer der Region Belp und Umgebung 
0900 57 67 47 (medphone 3.23 Fr./Min.)
Schwarzenburgerland: Falls der Arzt eige-

ner Wahl nicht erreichbar ist, steht Ihnen 

der Notfallarzt über Telefon 0900 57 67 47 
zur Verfügung (kostet Fr. 3.23 pro Min. 

ab Festnetz).
Riggisberg und Umgebung: Burgistein, 

Kaufdorf, Kirchen thurnen, Lohnstor f , 

Mühlethurnen, Nieder  muhlern, Riggisberg, 

Rüeggisberg, Rümligen. Notfallarzt, Tele-
fon 0900 57 67 47 (kostet Fr. 3.23 pro Min. 

ab Festnetz).
Oberes Gürbetal, Thuner Westamt: Ein-

zugsgebiet der Praxen in Blumenstein, 

Kirchdorf, Mühledorf, Seftigen, Thier-

achern, Wattenwil, Uetendorf, Uttigen: Not-
fallarzt, Telefon 0900 57 67 47 (kostet Fr. 

3.23 pro Min. ab Festnetz).
Aaretal von Rubigen bis Kiesen: Einzugs-

gebiet der Praxen in Rubigen, Münsingen, 

Wichtrach, Kiesen, Gerzensee: Notfallarzt, 
Telefon 0900 57 67 47 (kostet Fr. 3.23 pro 

Min. ab Festnetz).
Sanitäts-Notruf Telefon 144

Der Sanitäts-Notruf steht für die folgen-

den Hilfeleistungen Tag und Nacht zur Ver-

fügung: Einsatz von Kranken- und Ret-
tungswagen zur Hilfeleistung in Not-
fällen, Spitaltransporte von Notfall-
patienten. Diese Hilfeleistung kann von 

jedermann angefordert werden.

N o t f a l l d i e n s t  d e r  A p o t h e k e n

Region Münsingen, Worb, Belp

Telefon 031 819 56 81 gibt Auskunft. 

Der Notfalldienst ist gebührenpflichtig.

Z a h n ä r z t l i c h e r  N o t f a l l d i e n s t

Dieser ist nur in wirklichen Notfällen zu 

beanspruchen. Falls der eigene Zahnarzt 

(auch unter seiner Privatnummer) nicht 

er reicht werden konnte, erfahren Sie die 

Nummer des Notfallzahnarztes über fol-

gende Telefonnummer: 058 636 00 00 
(Spital Thun). Der Notfallzahnarzt, wel-

cher über das Spital Thun erreichbar ist, 

ist nur für die Gemeinden Kirchdorf, Kir-

chenthurnen, Lohnstorf, Mühledorf, Noflen 

und Riggisberg zuständig. Notfälle aus den 

übrigen Gemeinden sollen sich beim Not-

falldienst der Stadt Bern, 0900 57 67 47 

(kostenpflichtige Nummer) melden.

A u g e n ä r z t l i c h e r  N o t f a l l d i e n s t

Für dringliche augenärztliche Konsultatio-
nen. 7–18 Uhr, nach telefonischer Anmel-
dung, 031 819 58 33.
Augenarztpraxis Bahnhof Belp, Bahn-
hofplatz.
Augenzentrum Belp – Spital Belp
Telefon 031 511 37 37
Vorübergehend geschlossen
Während der Woche werden in unserer 
Agenda Termine für Notfälle frei gehalten. 
Wir bitten um kurze telefonische Anmel-
dung während der Sprechstundenzeiten 
von 8 –12 Uhr und 13–17 Uhr. 

 KANTON BERN

Bau- und Verkehrsdirektion Tiefbauamt 
Strasseninspektorat Mittelland Bern

Verkehrssperrung
Kantonsstrasse Nr.  1203 Kalchstät-
ten-Guggersbachbrücke
Gemeinde: Guggisberg
 Teilstrecke
Kalchstätten-Eigen-Gehlismatt 
Dauer
Donnerstag, 29. Juli bis Freitag, 13. Au-
gust 2021
Verkehrsführung
Wechselseitiger Verkehr, einspurig befahr-
bar.
Einschränkungen
Grund der Massnahme
Reparaturen an Randabschlüssen und 
Strassenentwässerung, teilweiser Ersatz 
des Belagsaufbaus sowie Einbau eines 
neuen Deckbelags.
Rechtliche Hinweise
Gestützt auf Art. 65 und 66 des Strassen-
gesetz vom 4. Juni 2008 (SG, BSG 732.11) 
und Art. 43 der Strassenverordnung vom 
29. Oktober 2008 (SV, BSG 732.111.1).
Wir bitten die Bevölkerung um Verständnis 
für die unumgängliche Verkehrssperrung.

Worblaufen, 18. Juni 2021
Tiefbauamt

Bau- und Verkehrsdirektion Tiefbauamt 
Strasseninspektorat Mittelland Ost

Verkehrssperrung 
Kantonsstrasse Nr.  1263 Kirchdorf - Nof-

len - Seftigen 

Gemeinde: Seftigen 

Gestützt auf Art. 65 und 66 des Stras-

sengesetzes vom 4. Juni 2008 (SG, BSG 

732.11) und Art. 43 der Strassenverord-

nung vom 29. Oktober 2008 (SV, BSG 

732.111.1), wird diese Kantonsstrasse für 

den Verkehr wie folgt gesperrt: 

Teilstrecke: Oberdorfstrasse, ab Kreisel 
bis Abzweigung Rebzelg

Dauer: Mittwoch, 04.08.2021, ab 07.00 
Uhr bis Freitag, 13.08.2021, ca. 19.00 Uhr 
Bei schlechtem Wetter muss die Sperrung 
auf die darauf folgenden Daten  verscho-
ben werden.

Ausnahmen: Für Anwohner und Zubrin-
ger bis Baustelle gestattet.

Verkehrsführung: Eine Umleitung wird 
signalisiert.

Grund: Belagseinbau in 3 Etappen

Wir bitten die Bevölkerung um Verständnis 
für die unumgängliche Verkehrssperrung.

Kirchenthurnen, 28. Juni 2021 
Strasseninspektorat Mittelland Ost

Bau- und Verkehrsdirektion Tiefbauamt 
Oberingenieurkreis II

Verfügung Strassenverkehr
2049-21; Verkehrsbeschränkungs-Ver-
fügung
Gemeinde Rüschegg
Strassenabschnitt 
-  Kantonsstrasse Nr. 1205 Riffenmatt-Gan-

trisch, Abschnitt ab Schwarzenbühl 90 
Grad Kurve — Süftenenschutzhütte — 
Abzweigung Dürrentannen. 

-  Kiesweg zwischen der Kantonsstrasse 
und der Süftenenhütte

Verwaltungskreis: Bern-Mittelland
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Verkehrsanordnung(en) 
-  Parkieren verboten, beidseitig der Kan-

tonsstrasse
-  Verbot für Motorwagen, Motorräder und 

Motorfahrräder
Gültigkeit .............
Aufhebung(en): keine
Grund der Massnahme
Sicherstellen des motorisierten öffentli-
chen Verkehrs, freihalten der Kantons-
strasse für Schutz und Rettung. Unter-
binden des unbefugten Parkieres.

Rechtliche Hinweise
Das Tiefbauamt des Kantons Bern verfügt 
oben genannte Verkehrsbeschränkung 
gestützt auf Art. 3 Abs. 2 und Art. 106 Abs. 
2, gegebenenfalls auch Art. 32 Abs. 3 des 
Strassenverkehrsgesetzes vom 19. De-
zember 1958 (SVG, SR 741.01) sowie Art. 
43 Abs. 1 der Strassenverordnung vom 
29. Oktober 2008 (SV, BSG 732.111.1).
Einer allfälligen Beschwerde wird die auf-
schiebende Wirkung entzogen.
Diese Verfügung tritt nach ihrer Veröffent-
lichung im Amtsblatt des Kantons Bern, im 
Anzeiger des betreffenden Verwaltungs-
kreises sowie nach dem Anbringen, Aus-
wechseln oder Entfernen der Signale und/
oder Markierungen in Kraft.

Rechtsmittelbelehrung
Diese Verfügung kann innert 30 Tagen seit 
ihrer Eröffnung mit Beschwerde bei der 
Bau- und Verkehrsdirektion des Kantons 
Bern, Reiterstrasse 11, 3013 Bern ange-
fochten werden. Die Beschwerde ist in 
zwei Exemplaren einzureichen und hat 
einen Antrag, die Angabe von Tatsachen 
und Beweismitteln, eine Begründung so-
wie eine rechtsgültige Unterschrift zu ent-
halten. Die angefochtene Verfügung und 
greifbare Beweismittel sind beizulegen.
Gegen den Entzug der aufschiebenden 
Wirkung (Zwischenverfügung) kann inner-
halb von 30 Tagen unabhängig Beschwer-
de erhoben werden. Diese Beschwerde 
hat von Gesetzes wegen keine aufschie-
bende Wirkung.

Thomas Wühtrich Kreisoberingenieur

Archälogischer Dienst                          
des Kantons Bern

Archäologisches Inventar aller Ge-
meinden des Kantons Bern
Das Archäologische Inventar des Kantons 
Bern wurde gem ss Art. 13d der Bauver-
ordnung (BSG 721.1) vom Archäologi-
schen Dienst des Kantons Bern nachge-
führt. Der aktuelle Stand liegt jetzt vor. 
Im Inventar wurden alle nachgewiesenen 
oder vermuteten archäologischen Stätten 
und Fundstellen (inklusive Einzelfunde) 
sowie Ruinen aufgenommen.
Vor dem Erlass des Inventars durch das 
kantonale Amt für Kultur wird die aktuali-
sierte Nachführung des Archäologischen 
Inventars gemäss Art. 13a, Abs. 1 Bauver-
ordnung veröffentlicht und es besteht die
Möglichkeit zur Einsichtnahme.
Die Akten können beim Archäologi-
schen Dienst des Kantons Bern, Brün-
nenstrasse 66, 3018 Bern-Bümpliz vom 
Montag, 19. Juli 2021 bis und mit Don-
nerstag, 16. September 2021 eingese-
hen werden (Voranmeldung obligato-
risch unter adb.bauen@be.ch oder per 
Telefon 031 633 98 98).
Nach Art. 13a der Bauverordnung können 
diejenigen Personen, Behörden und Or-
ganisationen sich zum Entwurf  äussern 
und Anträge stellen, welche nach Art. 
35 Abs. 2 und Art. 35a Baugesetz (BSG 
721) zu einer Einsprache berechtigt sind. 

Abendrot
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Bachmann Schreinerei AG Belp 
Hohburgstr. 10, 3123 Belp, 

Tel. 031 819 02 75 
www.bachmann-schreinerei.ch 0
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www.spitex-aareguerbetal.ch

Tel. 031 722 88 88

Hier bin ich zu Hause. 
Hier will ich bleiben. 
Immer für Sie im Einsatz.

Die SPITEX AareGürbetal macht´s möglich.
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Balkonverkleidung

Beat Schmutz
3154 Rüschegg-Heubach
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3662 Seftigen, Bhf. Burgistein
033 359 31 00 | moebel-ryter.ch

Grosse Auswahl
an Gartenmöbel

1000m2

MARAG GARAGEN AG
Autogaragen & Carrosserie

Toffen Tel. 031 819 25 33
Wabern Tel. 031 960 10 20

www.marag-garagen.ch

41 Jahre MARAG –  
vielen Dank für Ihre Treue!

Matratzenaktion = 1 Kissen + 1 Duvet gratis!In der Woche 29 (22.07.2021) 
erscheint kein Anzeiger, es wird 
eine Doppelnummer in der 
Woche 30 geben.

WICHTIGE MITTEILUNGEN

Die  Äusserungen und Anträge sind 
schriftlich und begründet bis spätes-
tens am Donnerstag, 16. September 
2021 (Datum der Postabgabe) beim 
Archäologischen Dienst des Kantons 
Bern, Ressort Archäologisches Inven-
tar, Postfach, 3001 Bern einzureichen.
Das Amt für Kultur erlässt das Inventar in 
Kenntnis der Eingaben. Beschwerden ge-
gen die Inkraftsetzungsverfügung können 
nur von Personen, Behörden und Organi-
sationen geführt werden, die eine Ergän-
zung des Inventars verlangt haben. Ar-
chäologische Fundorte können nicht aus 
dem Inventar gestrichen werden.

Im  Übrigen wird auf die Art. 13 bis 13c 
der Bauverordnung verwiesen.

Bern, 9. Juli 2021
Kantonales Amt für Kultur

Der Vorsteher: Hans-Ueli Glarner
Archäologischer Dienst des Kantons Bern
Der Kantonsarchäologe: Adriano Boschetti

Regierungsstatthalteramt                  
Bern Mittelland

Gastgewerbe
Schliessungsstunde am 31. Juli 2021 
und 1. August 2021
In den Nächten vom 31. Juli auf den 1. 
August sowie vom 1. August auf den 2. Au-
gust 2021 sind die Gastgewerbebetriebe 
spätestens um 03.30 Uhr zu schliessen. 
Es sind keine zusätzlichen Überzeitbewil-
ligungen erforderlich (Beschluss gestützt 

jordibelp.ch

Wir glauben  
an Print.  
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IMPRESSUM
Der Anzeiger Gürbetal Längenberg 

Schwarzen burgerland. 105. Jahrgang.

Der Anzeiger wird als amtliches obligato-
risches Publikationsorgan in den auf der 

ers ten Seite aufgeführten Gemeinden jeden 

Donnerstag in alle Haushaltungen, Firmen 

und Verwaltungen verteilt.

Der Anzeiger geht zusätzlich an die Gemein-

de Oberbalm.

Verlag: Jordi AG, 3123 Belp und sohnverlag 

GmbH, 3150 Schwarzenburg.

Auflage: 19 176 Exemplare 

am 1. Oktober 2020 beglaubigt.

Abonnementspreis: 1 Jahr Fr. 99.–, 6 Mo-

nate Fr. 75.–, 3 Monate Fr. 64.–, 1 Monat 

Fr. 51.–.

7.7 % MWST. Mindestgrösse pro Inserat 

50 mm. 

Inserat-Kombinationen in der Region:
Duo Bern Süd: Der Anzeiger GLS, Anzeiger 

Konolfingen, Auflage 47 221 Ex.

Kombi Bern West: Der Anzeiger GLS, 

Laupen Anzeiger, Auflage 31 242 Ex.

Region Bern plus: Der Anzeiger GLS, 

Anzeiger Region Bern, Konolfingen, 

Laupen, Aarberg, Fraubrunnen, Auflage 

245 973 Ex.

Berner Aare Kombi: Der Anzeiger GLS, 

Anzeiger Konolfingen, Thuner Anzeiger, 

Auflage 105 229 Ex.

Anzeiger-Dokumentation: Verlangen Sie 

beim Verlag ein Exemplar mit allen Detail-

informationen. 

Inserat-Annahme: 
Region Schwarzenburg: sohnverlag GmbH, 

Sonnenrain 17, 3150 Schwarzenburg, 

Telefon 031 731 35 90, Fax 031 731 35 92, 

E-Mail: anzeiger@sohnverlag.ch

Region Gürbetal, Längenberg: Jordi AG, 

Aemmenmattstrasse 22, 3123 Belp, Telefon 

031 818 01 11, Fax 031 819 38 54. E-Mail: 

anzeiger@ jordibelp.ch.

Ende der Inseratannahme: Dienstag, 8 Uhr, 

für amtliche Mitteilungen, Montag, 12 Uhr, 

Abbestellungen nur bis Dienstag, 12 Uhr. 

Zu spät eingehende Inserate erscheinen 

in der nächsten Ausgabe.

Tarif: Preis je Milimeter einspaltig (10 Spal-

ten pro Seite): Fr. 0.70 schwarz / weiss, 

Fr. 0.87 farbig bis 2150 mm, Fr. 0.82 farbig 

ab 2151 mm, Fr. 1.40 Titelseite. Chiffre-

Gebühr pro Inserat Fr. 50.–. Jeweils zuzügl.
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auf Art. 13 GGG).
Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland

Christoph Lerch
Regierungsstatthalter

Bau- und Verkehrsdirektion Tiefbauamt 
Strasseninspektorat Mittelland Ost

Verkehrssperrung
Kantonsstrasse Nr. 1230, Rotache - Jaberg
Gemeinde: Kiesen
Gestützt auf Art. 65 und 66 des Strassen-
gesetz vom 4. Juni 2008 (SG, BSG 732.11) 
und Art. 43 der Strassenverordnung vom 
29. Oktober 2008 (SV, BSG 732.111.1), 
wird diese Kantonsstrasse für den Ver-
kehr wie folgt gesperrt:

Teilstrecke: Umfahrungsstrasse,  berfüh-
rung Autobahnzubringer bis SBB Unter-
führung (Koord. 2'611'386 / 1'184'473 bis 
2'610'544 / 1'184'925)
Dauer: 2. August 2021, 06:00 bis 5. August 
2021, 06:00 Uhr
Verkehrsführung:
Während den Vorbereitungs- und Belags-
arbeiten ist die Strecke für den Verkehr in 
beiden Fahrtrichtungen gesperrt.

Für den motorisierten Verkehr wird eine 
Umleitung signalisiert. Diese führt ab 
Jaberg via Kirchdorf, Wichtrach nach 
Kiesen und umgekehrt.

Witterungsbedingte Verschiebungen auf 
nachfolgende Tage bleiben vorbehalten. 
Bitte beachten Sie in diesem Fall die oran-
gen Infotafeln am Strassenrand. Wir wer-
den Sie auf diesem Weg bezüglich allfälli-
gen Verschiebungen informieren.
Einschränkungen: Verkehrssperrung mit 
signalisierter Umleitung.
Grund: Belagsarbeiten
Wir bitten die Bevölkerung um Verständ-
nis für die aus Sicherheitsgründen unum-
gängliche Verkehrssperrung.

Bern, 12.07.2021 
Strasseninspektorat Mittelland Ost

GEMEINDEN

 BELP

Hundetaxe 2021
Anfang August 2021 wird allen registrier-
ten HundehalterInnen die Rechnung für 
die Hundetaxe 2021 zugestellt.
Wir bitten alle HundehalterInnen, die ihr 
Tier noch nicht bei der Gemeinde ange-
meldet haben, dies bis am 31. Juli 2021 
schriftlich, telefonisch oder per Mail bei 
der Gemeinde Belp, Finanzen, nachzu-
holen (Tel.: 031 818 22 22 / Mail: finanzen@
belp.ch).
HundebesitzerInnen, deren Hund gestor-
ben oder verkauft worden ist, melden uns 
dies bitte ebenfalls.
 Gemeinde Belp
 Finanzen

An den Schulen Belp werden über 1’200 
Kinder und Jugendliche von 160 Lehr- und 
Betreuungspersonen unterrichtet, resp. 
betreut. Frühe Förderung, Schulsozial-
arbeit, Kinder- und Jugendfachstelle, 
freiwilliger Schulsport, Ferienpass und 
die beliebte Ferienkolonie runden das 
vielfältige Angebot der Abteilung Familie 
und Bildung ab.   
Für unser Abteilungsteam suchen wir per 
1. Oktober 2021 oder nach Vereinbarung 
eine/n 
Schulsekretärin / Schulsekretär (90%)
Sachbearbeiter/in
Ihre Hauptaufgaben
-  Fachliche Führung der Schuladminist-

ration
-  Führung des Schulsekretariats (Triage 

von Aufgaben)
-  Erledigung von administrativen und or-

ganisatorischen Aufgaben
-  Entlastung und fachliche Unterstützung 

der Abteilungsleitung und der Schullei-
tungen 

-  Anlaufstelle für Schulleitungen, Lehrper-
sonen, Eltern, Behörden und Bevölke-
rung bei administrativen Fragen 

- Unterstützung von Projekten
Ihr Profil
-  Sie bringen eine kaufmännische Ausbil-

dung mit mehrjähriger Berufserfahrung 
mit, Erfahrung in ähnlicher Funktion und 
Kenntnisse des Bernischen Schulsys-
tems sind Pluspunkte.

-  Sie haben ausgezeichnete Kenntnisse 
moderner ICT- und Kommunikations-
techniken.

-  Eine sichere Anwendung der deutschen 
Sprache (Wort und Schrift) zeichnet Sie 
aus. Sie kommunizieren stilsicher im 
Umgang mit verschiedenen Anspruchs-
gruppen. 

-  Sie sind eine offene, flexible und belast-
bare Persönlichkeit mit ausgeprägten 
Sozialkompetenzen. Eine zuverlässige, 
effiziente und proaktive Arbeitsweise 
zeichnet Sie aus.

Ihre Zukunft
-  Abwechslungsreiche und selbstständige 

Tätigkeit in einem lebhaften, abwechs-
lungsreichen und spannenden Betrieb - 
Nahtstelle zwischen Verwaltung, Politik, 
Bevölkerung und Schule

-  Zeitgemässe öffentlich-rechtliche An-
stellung nach kantonalen und kommu-
nalen Richtlinien

-  Arbeitsort in unmittelbarer Nähe des 
Bahnhofs Belp

Ihr nächster Schritt
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann 
senden Sie Ihre Bewerbung an 
weber.michel@belp.ch. 
Bei Fragen steht Ihnen Michel Weber, 
Leiter Familie und Bildung, 
031 818 22 08, 079 383 68 55 gerne zur 
Verfügung.
Besuchen Sie uns auf www.schulenbelp.ch 
und www.belp.ch 

Bau- und Gewässerschutzpublikation
Gesuchsteller: Ringgenberg Hans, Stock-
matt 847, 3123 Belp
Projektverfasser: Chaletplan GmbH, 
Brandeggstrasse 26, 3818 Grindelwald
Bauvorhaben: Sanierung der Wohnung im 
Erdgeschoss. Erweiterung der Wohnung 
im Obergeschoss in eine 5 Zimmer-Woh-
nung. Einbau einer Wohnung im Dachge-
schoss mit 4-Zimmern.
Teilrückbau des Schopfes inkl. der Garten-
laube Einschlagweg 918a und Anbau einer 
Remise an der Südfassade.
Bauart: Einschlagweg 918: Die bestehen-
de Bauweise wird übernommen. Krüppel-
walmdach mit Ziegeleindeckung.
Einschlagweg 918a: Satteldach mit roter 
Ziegeleindeckung. Fassade Holschalung 
stehend, roh.
Standort: Einschlagweg Nr. 918, auf Gbbl. 
Nr. 3178 / 1019, Landwirtschaftszone, Ge-
wässerschutzbereich A, ES III, Koordina-
ten 2‘605`504/1‘193`826, Schutzobjekt 
Kat. K-Objekt.
– Ausnahmegesuche: Bauen ausserhalb 

Baugebiet, RPG Art. 24
– Unterschreiten der Raumhöhe, BauV 

Art. 67
– Unterschreiten der Fensterflächen, 

BauV Art. 64
Vorgesehene Gewässerschutzmassnah-
men: Entwässerung im Trennsystem, 
Schmutzwasser an Gemeindeleitung / 
ARA, Meteorwasser in Versickerung.
Auflageort und Einsprachestelle: Ge-
meinde Belp, Abteilung Planung und Inf-
rastruktur, Güterstrasse 13, PF 64, 3123 
Belp
Auflage- und Einsprachefrist: 16. August 
2021
Es wird auf die aufgestellten Profile und 
die Gesuchsakten verwiesen.
Einsprachen, Rechtsverwahrungen und 
Lastenausgleichsansprüche sind schrift-
lich und begründet innerhalb der Aufla-
gefrist einzureichen. Begriff des Lasten-
ausgleichs gemäss Art. 30 und 31 BauG 
(Ansprüche, die nicht innerhalb der Ein-
sprachefrist angemeldet werden, verwir-
ken).
 Belp, 15. Juli 2021 
 Bauinspektorat, Jeanine Schwab 

Bau- und Gewässerschutzpublikation
Gesuchsteller: Immobel AG, Oberried-
weg 13, 3123 Belp
Projektverfasser: GHZ Architekten AG, 
Sägetstrasse 5a, 3123 Belp
Bauvorhaben: Einbau einer Postfiliale in 
die bestehenden Gewerberäume. Neubau 
eines Geschäftszugang an der Süd-West-
fassade. 
Bauart: Die bestehende Bauweise wird 
übernommen.
Standort: Bahnhofstrasse Nr. 7a, auf Gbbl. 
Nr. 30, Bauzone Kernzone, Gewässer-
schutzbereich A, ES III, Koordinaten 
2.604.570/1.193.270, Baugruppe A.
Auflageort und Einsprachestelle: Gemein-
de Belp, Abteilung Planung und Infrastruk-
tur, Güterstrasse 13, PF 64, 3123 Belp
Auflage- und Einsprachefrist: 16. August 
2021
Es wird auf die Gesuchsakten verwiesen.
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 

sind schriftlich und begründet innerhalb 
der Auflagefrist einzureichen. 
 Belp, 15. Juli 2021
 Planung und Infrastrukur, Bauinspektorat
 Jeanine Schwab

 GERZENSEE

Bundesfeier 2021
Sonntag, 1. August 2021 (Spezialpro-
gramm infolge COVID-19)
Programm:
10 – 14 Uhr:
Brunch im Landgasthof Thalgut (mit Re-

servation unter Tel. 031 781 08 72) oder 

im Gasthof Bären (mit Reservation unter 

Tel. 031 781 14 21)

14 Uhr:
Apéro für Neuzuzüger (im Festzelt auf der 

Spielwiese)

ab 14.30 Uhr:
Grenzwanderung mit dem Gemeinderat 

Gerzensee (Treffpunkt: Feuerwehrmaga-

zin), Route: Dorfstrasse, untere Kirchen-

zelg, Chramburg, Schlatt, Brünnacker, 

Sädelstrasse, Nesslern, Buchenlücke, 

Haltebänkli, Turm, Schulanlage

18.30 – 21 Uhr:
Grillstand FC Gerzensee mit gratis Brat-

wurst und 1. August-Wegge für alle Bür-

gerinnen und Bürger von Gerzensee (auf 

unterem Pausenplatz der Schulanlage), 

Verkauf von Getränken und Cake, Spiel 

und Spass für Kinder auf dem Kunstra-

sen Bächlifeld

21.15 Uhr:
Fackelumzug zum Feuer (Abmarsch ab 

Schulhausplatz zum Feuer in die See-

gasse)

Vorsicht:
Für das Abfeuern von Feuerwerkskörpern 

wird ein separater Platz beim Feuer ge-

kennzeichnet. Bitte das Abfeuern von 

Feuerwerkskörpern auf den 1.8.2021 be-

schränken! 

Wir laden alle Bürgerinnen und Bürger 

herzlich ein am Spezialprogramm für die 

Bundesfeier 2021 teilzunehmen und damit 

auch unsere Gastronomiebetriebe im Dorf 

zu unterstützen! 

 Der Gemeinderat

Bau- und Gewässerschutzpublikation
Gesuchsteller: Matthias Wüthrich, Dorf-
strasse 29, 3115 Gerzensee
Projektverfasser: GLB Thun, Moosweg 11, 
3645 Gwatt
Bauvorhaben: Umnutzung best. Stall, Ein-
bau einer Holzschnitzelheizung mit Lager, 
Wärmeverteilnetz zu den Gebäuden Dorf-
str. Nr. 16 / 18 / 27 / 29 / 31
Standort: Dorfstrasse 29, Gerzensee, Par-
zelle Nr. 6, Landwirtschaftszone / W/A 2, 
Ortsbildgebiet, Baugruppe A, schützens- 
und erhaltenswerte Bauten
Koordinaten: 2.608.000/1.187.400
Vorgesehene Gewässerschutzmassnah-
men: ARA-Anschluss best., Versickerung 
Dachwasser
Beanspruchte Ausnahme: Art. 24 ff RPG, 
Bauen ausserhalb der Bauzone
Auflageort und Einsprachestelle: Gemein-
deverwaltung Gerzensee, Spielgasse 1, 
3115 Gerzensee.
Auflage- und Einsprachefrist: Montag, 
16. August 2021
Es wird auf die Gesuchsakten verwiesen.
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sind schriftlich und begründet innerhalb 
der Auflagefrist einzureichen, ebenfalls 
allfällige Begehren um Lastenausgleich 
(im Doppel). Lastenausgleichsansprüche, 
die der Gemeinde innert der Einsprache-
frist nicht angemeldet werden, verwirken 
(Art. 31 Baugesetz). Allfällige Kollektivein-
sprachen oder vervielfältigte Einzelein-
sprachen sind nur gültig, wenn die Person 
oder die Personengruppe angegeben ist, 
welche die Einsprechergruppe rechtsgül-
tig zu vertreten befugt sind (Art. 35b BauG)
Begriff des Lastenausgleichs gemäss 
Art. 30 und 31 Baugesetz:
Nutzt ein Grundeigentümer einen Sonder-
vorteil, der ihm durch eine Ausnahmebe-
willigung, eine Überbauungsordnung oder 
sonstwie in wesentlicher Abweichung von 
örtlichen Bauvorschriften zulasten eines 
Nachbars eingeräumt ist, so hat er diesen 
Nachbar zu entschädigen, wenn die Be-
einträchtigung erheblich ist.
 Gerzensee, 9. Juli 2021
 Namens der 
 Gemeinde-Baupolizeibehörde:
 Gemeinderat Gerzensee

GUGGISBERG

Die Gemeindeverwaltung Guggisberg hat 
auf August 2022 eine freie Lehrstelle als
Kauffrau/Kaufmann EFZ 
zu vergeben.
Wir bieten dir, einer/einem aufgeweckten, 
motivierten und begeisterungsfähigen 
Schulabgänger/in (Sekundarschule oder 
Realschule mit berufsvorbereitendem 10. 
Schuljahr), die Chance, in einem aufge-
stellten Team eine dreijährige Ausbildung 
zu absolvieren. Dabei erwirbst du mit prak-
tischen Arbeiten fundierte Kenntnisse über 
die verschiedenen Zweige einer Gemein-
deverwaltung und in den überbetrieblichen 
Kursen das branchenspezifische Wissen 
für den Lehrabschluss.
Mit der kaufmännischen Grundbildung 
werden dir von Beginn an viel Selbstän-
digkeit und Verantwortung übertragen.
Haben wir dein Interesse geweckt? 
Dann zögere nicht und sende bis am 31. 
August 2021  deine Bewerbung mit Mo-
tivationsschreiben, Lebenslauf inkl. Foto, 
Referenzen, Zeugniskopien der letzten drei 
Schuljahre und Multicheck (falls vorhan-
den) an die Gemeindeverwaltung Guggis-
berg, z. Hd. Beatrice Burren, Dorf 67, 3158 
Guggisberg oder per E-Mail an beatrice.
burren@guggisberg-be.ch.
Weitere Auskünfte erteilt Berufsbildnerin 
Beatrice Burren (Tel.: 031 735 51 29 / E-Mail: 
beatrice.burren@guggisberg-be.ch).

Guggisberg, im Juli 2021
Gemeinderat Guggisberg

Friedhof Guggisberg 
Die Friedhofskommission Guggisberg teilt 
mit, dass gemäss Art. 39 des Bestattungs- 
und Friedhofsreglements der Einwohner-
gemeinde Guggisberg vom 29. April 2019, 
folgende Grabfelder aufgehoben werden: 
(siehe Markierung)
-  Friedhof oben Mitte, unteres Grabfeld , 

Jahre 1993 – 1995, 44 Gräber
-  Friedhof  unten (Urnengräber) Jahr 1995, 

2 Gräber
Die Hinterbliebenen der Verstorbenen wer-
den höflich gebeten, die Gräber von Pflan-
zen und Grabmälern  bis 31. Oktober 2021 
abzuräumen. Nicht abgeholte Grabmäler 
werden von der Gemeinde entsorgt.

Friedhofskommission Guggisberg

 JABERG

Hundetaxe 2021
Gestützt auf das Hundegesetz des Kan-
tons Bern und das Gebührenreglement 
der Gemeinde Jaberg wird Mitte August 
2021 allen registrierten Hundehalter*in-
nen die Rechnung für die Hundetaxe 2021 
zugestellt. Taxpflichtig sind alle Tiere, die 
am 1. August mindestens sechs Monate 
alt sind.
Wir bitten alle Hundehalter*innen, die ih-
ren Hund noch nicht bei der Gemeinde an-
gemeldet oder allenfalls auch abgemeldet 
haben, dies bis am Montag, 9. August 2021, 
schriftlich, telefonisch oder via E-For-
mular auf der Homepage der Gemeinde 
nachzuholen. 
Ein Verkauf oder Tod des Hundes sowie 
Adressänderungen oder ein Wegzug der 
Besitzer*innen, sind durch die Halter*innen 
nebst der Gemeinde auch der Amicus-
datenbank unter www.amicus.ch oder 
telefonisch unter 0848 777 100 zu melden. 
 Gemeindeverwaltung Jaberg
 Telefon 031 781 17 08 / 
 gemeindeverwaltung@jaberg.ch 

 KAUFDORF

Keine 1. August-Feier
Der Gemeinderat hat aufgrund der nach 

wie vor bestehenden Unsicherheiten we-

gen Covid-19 an seiner Sitzung vom 4. Mai 

2021 beschlossen, in diesem Jahr auf die 

Durchführung einer offiziellen 1. August-

Feier zu verzichten.

 Gemeinderat Kaufdorf

 KIRCHDORF

Baupublikation
Bauherrschaft: Schürch Urs, Stoffelsrüt-
ti 95, 3116 Noflen
Projektverfassende: Bieri Alfred, Häsenen, 
3116 Noflen
Bauvorhaben: Nachträgliches Baugesuch 
Ersatz Öl- und Stückholzheizung durch 
Luft/Wasser-Wärmepumpe Split, aussen 
aufgestellt
Standort: Stoffelsrütti 95, 3116 Noflen, 
Parzelle Nr. 341
Zonen: Landwirtschaftszone, Gewässer-
schutzbereich üB
Schutzzone: Keine
Beantragte Ausnahmen: Bauen ausser-
halb der Bauzone, Art. 24 RPG
Auflageort und Einsprachestelle: Gemein-
deverwaltung Kirchdorf, Kirchgasse 2, 
3116 Kirchdorf
Auflage- und Einsprachefrist bis: 16. Au-
gust 2021
Es wird auf die aufgelegten Gesuchsakten 
verwiesen. Einsprachen und Rechtsver-
wahrungen sind schriftlich und begründet 
innerhalb der Einsprachefrist im Doppel 
bei der Gemeindeverwaltung Kirchdorf 
einzureichen.

Lastenausgleichsansprüche, die der Bau-
bewilligungsbehörde innert der Einspra-
chefrist nicht angemeldet werden, verwir-
ken (Art. 31 Abs. 4 lit.a BauG). 
In Kollektiveinsprachen und vervielfältigten 
oder weitgehend identischen Einsprachen 
ist anzugeben, wer die Einsprechergruppe 
rechtsverbindlich zu vertreten befugt ist 
(Art. 35b Baugesetz). Verfügungen und 
Entscheide können in Amtsanzeigern oder 
im Amtsblatt veröffentlicht werden, wenn 
die Postzustellung wegen der grossen An-
zahl der Einsprachen mit unverhältnis-
mässigem Aufwand verbunden wäre (Art. 
35d Baugesetz).
 Kirchdorf, 9. Juli 2021
 Die Gemeinde-Baupolizeibehörde 
 Kirchdorf

Baupublikation
Bauherrschaft: Kaufmann Daniel, Noflen-
strasse 19, 3116 Kirchdorf
Projektverfasser: Bieri Alfred, Häsenen, 
3116 Noflen
Bauvorhaben: Ersatz bestehende Park-
plätze vor der Garage durch 4 Parkplät-
ze auf der Westseite; Vergrösserung Sitz-
platz, Südseite; UG Ersatz Fenster durch 
Türe, Ostseite; Abbruch Eichen-Schwel-
lenmauer und Teilersatz durch Betonmau-
ern; Aufteilen der bestehenden Wohnung 
in zwei Wohnungen, Einbau Studiowoh-
nung im UG
Standort: Noflenstrasse 19, 3116 Kirch-
dorf, Parzelle Nr. 817/1
Zonen: Wohnzone W2; Gewässerschutz-
bereich üB
Beanspruchte Ausnahme: Unterschreiten 
des Strassenabstandes, Art. 80 SG; Un-
terschreiten der Zonengrenze, Art. 212, 
Abs. 2, Bst. h
Auflageort und Einsprachestelle: Gemein-
deverwaltung Kirchdorf, Kirchgasse 2, 
3116 Kirchdorf
Auflage- und Einsprachefrist bis: 16. Au-
gust 2021
Es wird auf die aufgelegten Gesuchs-
akten verwiesen. Einsprachen und Rechts-
verwahrungen sowie Lastenausgleichs-
ansprüche sind schriftlich und begründet 
innerhalb der Einsprachefrist im Doppel 
bei der Gemeindeverwaltung Kirchdorf 
einzureichen.
Lastenausgleichsansprüche, die der Bau-
bewilligungsbehörde innert der Einspra-
chefrist nicht angemeldet werden, verwir-
ken (Art. 31 Abs. 4 lit.a BauG). 
In Kollektiveinsprachen und vervielfältigten 
oder weitgehend identischen Einsprachen 
ist anzugeben, wer die Einsprechergruppe 
rechtsverbindlich zu vertreten befugt ist 
(Art. 35b Baugesetz). Verfügungen und 
Entscheide können in Amtsanzeigern oder 
im Amtsblatt veröffentlicht werden, wenn 
die Postzustellung wegen der grossen 
Anzahl der Einsprachen mit unverhältnis-
mässigem Aufwand verbunden wäre (Art. 
35d Baugesetz).
 Kirchdorf, 8. Juli 2021
 Die Gemeinde-Baupolizeibehörde 
 Kirchdorf

Baupublikation
Bauherrschaft: Mösching Architektur AG, 
Bernstrasse 42, Postfach 59, 3125 Toffen
Projektverfassende: Mösching Architek-
tur AG, Bernstrasse 42, Postfach 59, 3125 
Toffen
Bauvorhaben: Projektänderung zum Ge-
samtbauentscheid vom 22. März 2012; 
Anpassungen Grundrissgestaltung
Anpassungen Fassadengestaltung
Standort: Hauenenstrasse 7, 3126 Gelter-
fingen, Parzelle Nr. 516/2
Zonen: W2, Gewässerschutzbereich üB
Schutzzone: Keine
Beantragte Ausnahmen: Keine
Auflageort und Einsprachestelle: Gemein-
deverwaltung Kirchdorf, Kirchgasse 2, 
3116 Kirchdorf
Auflage- und Einsprachefrist bis: 16. Au-
gust 2021
Es wird auf die aufgelegten Gesuchsakten 
verwiesen. Einsprachen und Rechtsver-
wahrungen sind schriftlich und begründet 
innerhalb der Einsprachefrist im Doppel 
bei der Gemeindeverwaltung Kirchdorf 
einzureichen.
In Kollektiveinsprachen und vervielfäl-
tigten oder weitgehend identischen Ein-
sprachen ist anzugeben, wer die Einspre-
chergruppe rechtsverbindlich zu vertreten 
befugt ist (Art. 35b Baugesetz). Verfügun-
gen und Entscheide können in Amtsan-
zeigern oder im Amtsblatt veröffentlicht 
werden, wenn die Postzustellung wegen 
der grossen Anzahl der Einsprachen mit 
unverhältnismässigem Aufwand verbun-
den wäre (Art. 35d Baugesetz).
 Kirchdorf, 9. Juli 2021
 Die Gemeinde-Baupolizeibehörde 
 Kirchdorf

 NIEDERMUHLERN

Papiersammlung
Dienstag, 27. Juli 2021

Das Altpapier ist gebündelt bis 7 Uhr bei 

den Kehrichtsammelstellen bereitzustel-

len (keine gefüllten Kartonschachteln oder 

Papiertragtaschen).

Altpapier in Säcken wird nicht abgeführt. 

Nicht in die Papiersammlung gehören 

Plastik, Tetrapacks, Waschmittelboxen 

etc.

 Der Gemeinderat
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STELLENMARKT 

052147J

Ab September 
brauchen wir 

Dich als  
Verstärkung 

oder nach Vereinbarung 
Arbeitsplatz mit Aussicht  

 

Servicefachangestellte 
EFZ 80-100% 

Ganzjahres Stelle 
Keine Zimmerstunde, 

moderner Betrieb, 
Orderman System,  

Auto muss vorhanden sein, 
Cooles aufgestelltes Team, 

deutsch sprachig 
Montag und Dienstag 

Ruhetag 
Sonntag bis 18.00h 

 
André und Marylin Jäggi 

Bernstrasse 1 
3088 Rüeggisberg 

info@restaurantviva.ch 
restaurantviva.ch 

&&

   Sanitär-

installateur/in   Sanitär-

installateur/in

      Heizungs-

monteur/in      Heizungs-

monteur/in

Gesucht

jobs.pbaumannag.ch

031 849 05 84 | info@pbaumannag.ch

Liechti entsorgt – und zwar rasch, zuverlässig und un-

kompliziert – Bau- oder Gartenabfälle, Bauschutt oder 

Entsorgungsgüter aller Art, auf der Baustelle oder bei 

Ihnen zu Hause.

Für unseren Standort in Schwarzenburg suchen wir 

nach Vereinbarung eine einsatzfreudige, selbständige 

und zuverlässige Persönlichkeit als

Lastwagenführer/in 100 %
Ihre Aufgaben
-  Führen des 4-Achs Hakengeräts mit Anhänger, Kra-

narbeiten mit und ohne Greifer, gelegentliche Aushil-

fe auf Welaki und Baumaschinentransporte

-  Mitwirken beim reibungslosen Betriebsablauf auf dem 

Sortierplatz Brüllen (Umschlagbagger, Pneulader und 

Gabelstapler)

- Pflegen des Fahrzeugparks

Sie bringen mit
-  Idealerweise abgeschlossene Ausbildung als Strassen-

transportfachmann/Strassentransportfachfrau oder 

handwerkliche Berufsausbildung (z.B. Mechaniker, 

Schlosser oder ähnliches)

- Führerausweis CE sowie abgeschlossene CZV

-  Selbständigkeit, Flexibilität, Vielseitigkeit, organisato-

risches und handwerkliches Geschick

- Material- und Entsorgungskenntnisse von Vorteil

- Berufspraxis mit Baumaschinen von Vorteil

Wir bieten Ihnen
- Umweltbewusst geführtes Familienunternehmen

- Zeitgemässe Entlöhnung und Anstellungsbedingungen

- Interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit

- Arbeiten in einem kleinen, motivierten Team

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns 

auf Ihre Online-Bewerbung. Fragen beantwortet

Ihnen Herr Simon Liechti gerne unter 079 477 66 00.

Kästli Transport AG, Personalabteilung
Altes Riedgässli 2, 3113 Rubigen
bewerbungen@kaestligruppe.ch
T 031 939 31 40 – www.kaestlibau.ch

A member of the UNITED GRINDING Group

Ä LEHR BI STUDER FÄGT!

Unser modernes Berufsbildungszentrum mit aufgestellten und kompetenten Fachkräften garantiert dir eine optimale Ausbildung. Lust auf eine 

Einsendeschluss: 31.08.2021

The Art of Grinding.

Logistiker/-in 
EFZ

Automatiker/-in 
EFZ

Konstrukteur/-in 
EFZ

Polymechaniker/-
in EFZ

Kaufmann/-frau Automatik-
monteur/-in EFZ

Telefon 031 311 90 40

Schreiner / Bodenleger
für Rep., Umbau, Böden, Laminat, 
Parkett, Lino, PVC. Verlege auch 
Ihren gekauften Boden, Montagen

Mobil 079 356 49 70
DUO215852

Wir suchen per 1.9.2021 einen

Mitarbeiter für Arbeiten im Kabelzug und 
Freileitungsbau.

-  Pkw mit Anhänger Ausweis erforderlich.
- Deutschsprachig

Telefon Kurt Messerli : 079 439 90 44

052135J

Gesucht: 

Zimmermann/ Zimmerin efz. 
Wir sind ein kleiner familiärer Holzbau Betrieb, Region 
Bern/ Thun. 

Wir ressortieren und sanieren vorwieglich alte Häuser.  

Suchen einen selbständigen Zimmermann/ Zimmerin.  

Aufgaben: Allg. Zimmerarbeiten/ Selbständig führen 
von Baustellen. 

Anforderungen: Abgeschlossene Berufslehre als 
Zimmermann efz, selbständig und zuverlässig, wenn 
möglich ein paar Jahre Erfahrung.  

Wir bieten: Motiviertes Team/ gute Entlöhnung/ 
familiäre Atmosphäre. 

Fühlen Sie sich angesprochen, dann zögern Sie 
nicht, und senden uns Ihre Bewerbungsunterlagen. 

HUZ Holzbau GmbH 
3152 Mamishaus/ info@huz.ch/  
031 731 27 78/ 079 607 27 65 

Kreative Ideen 
Kompetente Beratung 
Individuelle Lösungen 
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Verfügung des Amtes für Kultur
(nach Art. 13d Abs. 1 i.V.m. Art. 13a 
Abs. 2 und 3 BauV)

Bauinventar der Gemeinde Niedermuh-
lern; Teilrevision

Das Bauinventar wurde durch die Denk-
malpflege des Kantons Bern aktuali-
siert. Der Entwurf wurde veröffentlicht 
und es bestand vom 15. Februar bis am 
15. April 2021 die Möglichkeit zur Ein-
sichtnahme und zu schriftlichen Äusse-
rungen und Anträgen gemäss Art. 13a 
Abs. 1 BauV.

Das bestehende Bauinventar wird ge-
mäss veröffentlichtem Entwurf teilrevi-
diert, mit folgender Ausnahme:
-  Das Objekt Fuhren 79 (Bauernhaus) 

wird aus dem Bauinventar entlassen.

Mit der Veröffentlichung dieser Verfü-
gung und dem ungenutzten Ablauf der 
Beschwerdefrist wird das teilrevidierte 
Bauinventar der Gemeinde Niedermuh-
lern in Kraft treten. Soweit im Rahmen 
des veröffentlichten Entwurfs und mit 
der vorliegenden Verfügung des Amts 
für Kultur keine Änderung erfolgte, be-
hält das bestehende Bauinventar seine 
Gültigkeit.

Rechtsmittelbelehrung (Art. 13a Abs. 
4 BauV): Gemeinden, Organisationen 
und Personen, die eine Ergänzung des 
Inventars verlangt haben, können bei 
der Bildungs- und Kulturdirektion innert 
30 Tagen seit der Veröffentlichung der 
Verfügung schriftlich und begründet Be-
schwerde führen. Mit der Beschwerde 
kann nur gerügt werden, das Inventar 
sei unvollständig.

Hinweis: Eigentümerinnen und Eigentü-
mer, die ihr Objekt aus dem Bauinventar 
streichen lassen wollen, müssen dies 
im Nutzungsplan- oder im Baubewilli-
gungsverfahren beantragen.

Bern, 2. Juli 2021
Amt für Kultur

Hans Ulrich Glarner
Amtsvorsteher

 RIGGISBERG

Bibliothek
Öffnungszeiten während den Sommer-
ferien:
In den Sommerferien (3. Juli bis 15. August 
2021) ist die Bibliothek am Mittwochvor-
mittag von 9 – 11 Uhr und am Freitagabend 
von 18 – 20 Uhr geöffnet. 
Nach den Sommerferien ist die Bibliothek 
wieder regulär geöffnet am
Montag: 15 bis 17 Uhr
Mittwoch: 9 bis 11 Uhr
Donnerstag: 15 bis 17 Uhr
Freitag: 18 bis 20 Uhr
Jahresabonnement: Fr. 35.–
Lesekarte: Fr. 10.–
Einzelmedium: Fr. 2.–
Neue Leserinnen und Leser sind jederzeit 
herzlich willkommen. 
Das Bibliotheksteam wünscht Ihnen einen 
schönen Lesesommer!

Verkauf ehemaliges Schulhaus Rüti 
b. Riggisberg
Es ist geplant das Wohn- und Geschäfts-
haus, Beim Schulhaus 4a, 3099 Rüti b. 
Riggisberg zu verkaufen. Das Gebäude 
weist eine Wohn-/Gewerbefläche von 
509 m2 auf. Das Wohn- und Geschäfts-
haus wurde im Jahr 1924 erstellt (Aus-
bau DG 1995) und liegt in der Mischzone 
M3. Die Liegenschaft wird voraussich-
lich an den Meistbietenden verkauft. Der 
Gemeindrat behält sich jedoch vor das 
Objekt nicht zu verkaufen, wenn die An-
gebote nicht den Vorstellungen entspre-
chen. Genauere Angabe finden Sie in der 
Verkaufsdokumentation, welche Sie beim 
Sekretariat der Abteilung Bau und techni-
sche Dienste Riggisberg (031 808 01 45) 
verlangen können. Auch ein Besichtigungs-
termin kann unter dieser Nummer verein-
bart werden.
Das Eingabedatum der Angebote ist bis 
am 16. August 2021.

Verfügung des Amtes für Kultur
(nach Art. 13d Abs. 1 i.V.m. Art. 13a Abs. 
2 und 3 BauV)

Bauinventar der Gemeinde Riggisberg; 
Teilrevision

Das Bauinventar wurde durch die Denk-
malpflege des Kantons Bern aktualisiert. 
Der Entwurf wurde veröffentlicht und es 
bestand vom 15. Februar bis am 15. April 
2021 die Möglichkeit zur Einsichtnahme 
und zu schriftlichen Äusserungen und 
Anträgen gemäss Art. 13a Abs. 1 BauV.

Das bestehende Bauinventar wird gemäss 
veröffentlichtem Entwurf teilrevidiert.

Mit der Veröffentlichung dieser Verfü-
gung und dem ungenutzten Ablauf der 
Beschwerdefrist wird das teilrevidierte 
Bauinventar der Gemeinde Riggisberg in 
Kraft treten. Soweit im Rahmen des ver-
öffentlichten Entwurfs und mit der vor-
liegenden Verfügung des Amts für Kul-
tur keine Änderung erfolgte, behält das 
bestehende Bauinventar seine Gültigkeit.

Rechtsmittelbelehrung (Art. 13a Abs. 
4 BauV): Gemeinden, Organisationen 
und Personen, die eine Ergänzung des 
Inventars verlangt haben, können bei 
der Bildungs- und Kulturdirektion innert 
30 Tagen seit der Veröffentlichung der 

Verfügung schriftlich und begründet Be-
schwerde führen. Mit der Beschwerde 
kann nur gerügt werden, das Inventar sei 
unvollständig.

Hinweis: Eigentümerinnen und Eigentü-
mer, die ihr Objekt aus dem Bauinventar 
streichen lassen wollen, müssen dies im 
Nutzungsplan- oder im Baubewilligungs-
verfahren beantragen.

Bern, 2. Juli 2021
Amt für Kultur

Hans Ulrich Glarner
Amtsvorsteher

Bau- und Gewässerschutzpublikation
Bauherrschaft: Schmutz Markus und 
 Madeleine, Burgisteinstrasse 6, 3132 Rig-
gisberg
Projektverfasser: Schmutz Markus, Burgi-
steinstrasse 6, 3132 Riggisberg
Bauvorhaben: Unterirdischer Viehdurch-
gang
Standort: Burgisteinstrasse 4
Parzellen-Nr.: 499 + 241 / Kreis 1
Lage-Koordinaten: 2.602.912 / 1.183.444
Nutzungszone: Landwirtschaftszone LWZ
Beanspruchte Ausnahmen: Unterschrei-
ten des Strassenabstandes (Ar. 81 SG)
Bauinventar / Schutzzonenplan: keine
Gewässerschutzbereich / -zone: A
Auflageort und Einsprachestelle: Bau und 
technische Dienste Riggisberg, Vordere 
Gasse 2, 3132 Riggisberg
Auflage- und Einsprachefrist bis: 16. Au-
gust 2021
Es wird auf die Gesuchsakten und die auf-
gestellten Profile verwiesen.
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sind schriftlich und begründet innerhalb 
der Auflagefrist im Doppel bei der Einspra-
chestelle einzureichen, ebenfalls allfällige 
Begehren um Lastenausgleich. Lasten-
ausgleichsansprüche, die nicht innerhalb 
der Einsprachefrist gemeldet werden, ver-
wirken (Art. 31 BauG).
 Riggisberg, 12. Juli 2021
 Namens der 
 Gemeinde-Baupolizeibehörde: 
 Abteilung Bau und technische Dienste
 Riggisberg

Obere Gürbe – Entwicklungskonzept 
Einladung zur Mitwirkung in der Be-
gleitgruppe 
Der Gürbeoberlauf wurde mit einer 
Vielzahl von Wildbachsperren verbaut, 
um den Hochwasser-schutz auf dem 
Schwemmkegel sicherzustellen. Die 
Verbauungsgeschichte an der Gürbe ist 
geprägt von Hochwasserereignissen und 
Rutschungen. Nach jedem Ereignis wur-
den die zerstörten Bauwerke repariert und 
zusätzliche Schutzbauten hinzugefügt. 
Sowohl der Bau als auch der Unterhalt der 
Sperrentreppe war so über Generationen 
mit viel Aufwand verbunden. Nach dem 
jüngsten Ereignis, der Meierislirutschung 
von 2018 wurde auf eine Reparatur der 
zerstörten Sperren verzichtet. Weshalb? 
In den letzten Jahrzehnten hat im Hoch-
wasserschutz ein Umdenken stattgefun-
den von einer reinen Gefahrenabwehr mit 
Verbauungen, hin zu einem Risikoma-
nagement, das alle heute zur Verfügung 
stehenden Möglichkeiten sich zu schützen 
gegeneinander abwiegt. Dies bewirkt, 
dass bestehende Verbauungen vermehrt 
hinterfragt und nur dann weiter unterhal-
ten werden, wenn sie einen wirksamen 
Schutz bieten. Betrachtet wird auch die 
Wirtschaftlichkeit: es sollen nur diejenigen 
Schutz-bauten erhalten bleiben, welche 
weniger kosten als die Schäden, die sie 
verhindern. 
So auch an der Gürbe: Während der letz-
ten Jahre hat sich der Wasserbauverband 
Obere Gürbe intensiv mit diesen Fragen 
auseinandergesetzt und in etlichen Un-
tersuchungen den Zustand, die Notwen-
digkeit und die Wirtschaftlichkeit der 
Sperrentreppe beurteilen lassen. Sämt-
liche Studien zeigen, dass der Zerfall der 
Sperren oberhalb des Hohli zu keiner 
Verschärfung der Gefahrensituation in 
Wattenwil und Blumenstein führt, sofern 
die restlichen Verbauungen stellenweise 
angepasst und in gutem Zustand erhal-
ten werden. Ein Unterhalt der weiter oben 
gelegenen Sperren ist des-halb nicht wirt-
schaftlich. 
Im intensiven Austausch sind das Tief-
bauamt des Kantons Bern TBA, das 
Bundesamt für Umwelt BAFU und der 
Wasserbauverband Obere Gürbe zur Er-
kenntnis gelangt, dass ein neuer Umgang 
mit der Sperrentreppe gefunden werden 
muss und der Fokus der Unterhalts- und 
Instandstellungsarbeiten inskünftig auf 
den Schwemmkegel unterhalb Hohli zu 
legen ist. 
In einem Entwicklungskonzept sollen die-
ser neue Umgang mit den bestehenden 
Bauwerken oberhalb Hohli und die not-
wendigen Massnahmen unterhalb vom 
Hohli definiert werden. Dabei werden 
die Interessen der Forst- und Landwirt-
schaft genauso berücksichtigt wie jene 
des Tourismus. Das Entwicklungskonzept 
soll eine breit abgestützte und akzeptier-
te Handlungsanleitung werden. Daher ist 
eine enge Zusammenarbeit mit den Fach-
stellen von Bund und Kanton sowie mit 
lokalen Vertretern unabdingbar.  
Die Erarbeitung des Entwicklungskon-
zepts wird durch den WBV OG und einen 
Fachausschuss geleitet. Zur Unterstüt-
zung dieses Gremiums soll eine Begleit-
gruppe mit Vertretern aus den Gemein-
deräten sowie der lokalen Bevölkerung 

gegründet werden. Interessierte aus den 
Verbandsgemeinden dürfen sich gerne 
bis 10. August 2021 unter wbv.obereguer-
be@bluewin.ch, Geschäftsstelle Wasser-
bauverband Obere Gürbe, melden.
 Wasserbauverband Obere Gürbe 

 RÜEGGISBERG

Schul-Flohmarkt in Fultigen
Freitag, 16. Juli 2021, 10 – 18 Uhr, beim 
Schulhaus Vorderfultigen
Die Schule zieht um und leert das Schul-
haus. Wir haben allerlei zu verschenken:
Bastelmaterial, Werkzeuge, Schulmaterial, 
Mobiliar, Spiele, ……
Einfach vorbeikommen und schauen!
Alles muss direkt mitgenommen werden. 
Die Sachen sind gratis; wir freuen uns über 
einen Zustupf in die Kollekten-Kasse für 
die Schulkinder.
 Schulleitung und Lehrerteam 
 Rüeggisberg

Strassensperrung und Verkehrsbehin-
derungen Brügglenstrasse und Feldweg 
Rüeggisberg
Brügglenstrasse
Wegen eines Kranwagen-Einsatzes im 
Bereich des Alten Schulhauses wird die 
Brügglenstrasse zu folgenden Zeiten für 
jeglichen Verkehr gesperrt:
Donnerstag/Freitag, 22./23. Juli 2021, je-
weils von 7 – 17 Uhr. Eine Umleitung via 
Helgisried – Schwanden – Brügglen und 
umgekehrt wird signalisiert. Die Fahr-
zeuglenker aus Brügglen und die Anwoh-
ner der Egggasse sowie der Brügglen-
strasse oberhalb des alten Schulhauses 
werden gebeten, über Schwanden – Hel-
gisried auszuweichen. Eine vorzeitige Öff-
nung der Brügglenstrasse am Freitag, 
23. Juli 2021, bleibt vorbehalten.
Feldweg
Wegen Demontagearbeiten der Schul-
container kann es ab Montag, 19. Juli 2021 
im Bereich des alten Schulhauses zeitwei-
se zu Verkehrsbehinderungen kommen. 
Am 22./23. Juli 2021 ist die Durchfahrt 
beim alten Schulhaus gänzlich gesperrt, 
auch während der Nacht. Die Anwohner 
werden gebeten, über das Bankgässli 
auszuweichen.
Wir bitten um Kenntnisnahme und danken 
für das Verständnis.
 Rüeggisberg, 12. Juli 2021
 Der Gemeinderat

Stellenausschreibung / AHV-Zweigstel-
lenleiter/in (Beschäftigungsgrad 30%)
Die Einwohnergemeinde Rüeggisberg 
zählt rund 1800 Einwohner/innen und be-
findet sich an schöner Aussichtslage auf 
dem Längenberg.
Die bisherige Stelleninhaberin stellt sich 
einer neuen beruflichen Herausforderung. 
Deshalb suchen wir per 1. Oktober 2021 
eine/n AHV-Zweigstellenleiter/in (Be-
schäftigungsgrad 30 %).
Der Aufgabenbereich umfasst folgende 
Arbeiten:
– Ermittlung und Erfassung der beitrags-

pflichtigen Betriebe/Einzelpersonen
– kundengerechte Beratung im Bereich 

der Ergänzungsleistungen
– Entgegennahme und Bearbeitung von 

Leistungsgesuchen
Wir erwarten von Ihnen:
– abgeschlossene kaufmännische Grund-

ausbildung
– selbständige, initiative und zuverlässige 

Arbeitsweise
– Fähigkeit zur Mitarbeit in kleinem Team
– Freude am Kontakt mit der Bevölkerung
– gute EDV-Kenntnisse
Wir bieten Ihnen:
– selbständige, interessante und vielsei-

tige Tätigkeit
– fortschrittliche Anstellungsbedingun-

gen gemäss den Richtlinien für das 
Personal der bernischen Kantonsver-
waltung und dem Personalreglement 
der Gemeinde

– Pensionskasse Previs Personalvorsor-
gestiftung Service Public

– flexible Arbeitszeitregelung
Für weitere Auskünfte steht die Finanzver-
walterin Brigitte Leuthold, sowie die Stel-
leninhaberin Kathrin Hirter, Tel. 031 / 808 
18 19, gerne zur Verfügung.
Ihre schriftliche Bewerbung mit den üb-
lichen Unterlagen richten Sie bitte bis 
am 23. Juli 2021 an den Gemeinderat, 
Stellenbewerbung, Dorfstrasse 28, 3088 
Rüeggisberg
 Der Gemeinderat

Obere Gürbe – Entwicklungskonzept 
Einladung zur Mitwirkung in der Be-
gleitgruppe 
Der Gürbeoberlauf wurde mit einer 
Vielzahl von Wildbachsperren verbaut, 
um den Hochwasser-schutz auf dem 
Schwemmkegel sicherzustellen. Die 
Verbauungsgeschichte an der Gürbe ist 
geprägt von Hochwasserereignissen und 
Rutschungen. Nach jedem Ereignis wur-
den die zerstörten Bauwerke repariert und 
zusätzliche Schutzbauten hinzugefügt. 
Sowohl der Bau als auch der Unterhalt der 
Sperrentreppe war so über Generationen 
mit viel Aufwand verbunden. Nach dem 
jüngsten Ereignis, der Meierislirutschung 
von 2018 wurde auf eine Reparatur der 
zerstörten Sperren verzichtet. Weshalb? 
In den letzten Jahrzehnten hat im Hoch-
wasserschutz ein Umdenken stattgefun-
den von einer reinen Gefahrenabwehr mit 

Verbauungen, hin zu einem Risikoma-
nagement, das alle heute zur Verfügung 
stehenden Möglichkeiten sich zu schützen 
gegeneinander abwiegt. Dies bewirkt, 
dass bestehende Verbauungen vermehrt 
hinterfragt und nur dann weiter unterhal-
ten werden, wenn sie einen wirksamen 
Schutz bieten. Betrachtet wird auch die 
Wirtschaftlichkeit: es sollen nur diejenigen 
Schutz-bauten erhalten bleiben, welche 
weniger kosten als die Schäden, die sie 
verhindern. 
So auch an der Gürbe: Während der letz-
ten Jahre hat sich der Wasserbauverband 
Obere Gürbe intensiv mit diesen Fragen 
auseinandergesetzt und in etlichen Un-
tersuchungen den Zustand, die Notwen-
digkeit und die Wirtschaftlichkeit der 
Sperrentreppe beurteilen lassen. Sämt-
liche Studien zeigen, dass der Zerfall der 
Sperren oberhalb des Hohli zu keiner 
Verschärfung der Gefahrensituation in 
Wattenwil und Blumenstein führt, sofern 
die restlichen Verbauungen stellenweise 
angepasst und in gutem Zustand erhal-
ten werden. Ein Unterhalt der weiter oben 
gelegenen Sperren ist des-halb nicht wirt-
schaftlich. 
Im intensiven Austausch sind das Tief-
bauamt des Kantons Bern TBA, das 
Bundesamt für Umwelt BAFU und der 
Wasserbauverband Obere Gürbe zur Er-
kenntnis gelangt, dass ein neuer Umgang 
mit der Sperrentreppe gefunden werden 
muss und der Fokus der Unterhalts- und 
Instandstellungsarbeiten inskünftig auf 
den Schwemmkegel unterhalb Hohli zu 
legen ist. 
In einem Entwicklungskonzept sollen die-
ser neue Umgang mit den bestehenden 
Bauwerken oberhalb Hohli und die not-
wendigen Massnahmen unterhalb vom 
Hohli definiert werden. Dabei werden 
die Interessen der Forst- und Landwirt-
schaft genauso berücksichtigt wie jene 
des Tourismus. Das Entwicklungskonzept 
soll eine breit abgestützte und akzeptier-
te Handlungsanleitung werden. Daher ist 
eine enge Zusammenarbeit mit den Fach-
stellen von Bund und Kanton sowie mit 
lokalen Vertretern unabdingbar.  
Die Erarbeitung des Entwicklungskon-
zepts wird durch den WBV OG und einen 
Fachausschuss geleitet. Zur Unterstüt-
zung dieses Gremiums soll eine Begleit-
gruppe mit Vertretern aus den Gemein-
deräten sowie der lokalen Bevölkerung 
gegründet werden. Interessierte aus den 
Verbandsgemeinden dürfen sich gerne 
bis 10. August 2021 unter wbv.obereguer-
be@bluewin.ch, Geschäftsstelle Wasser-
bauverband Obere Gürbe, melden.
 Wasserbauverband Obere Gürbe 

 RÜSCHEGG

BUNDESFEIER RÜSCHEGG 2021 - 
FESTPROGRAMM
19.30 Uhr 
Beginn der Festwirtschaft Gratiswurst für 
alle Teilnehmenden
21.00 Uhr
Begrüssung durch Gemeinderätin Daniela 
Zbinden
Offizielle Festansprache durch Hans Jörg 
Rüegsegger, SVP, Riggisberg, Grossrat
Musikalische Umrahmung: 
Jodlerclub Rüschegg
22.00 Uhr
Gemeinsamer Fackelmarsch zum Höhen-
feuer auf dem Rüschegger Hoger und Mög-
lichkeit zum Abbrennen von Feuerwerk
Festwirtschaft geöffnet bis 23.00 Uhr
Laternli basteln
Freitag, 30.07.2021 von 10.00 bis 11.00 
Uhr im Spielgruppenraum im Schulhaus 
Hirschhorn, alle interessierten Kinder (mit 
oder ohne Eltern) sind herzlich eingeladen
COVID-19 Schutzmassnahmen
Die aktuell geltenden Hygiene- und Ab-
standsvorschriften des BAG sind durch 
die Teilnehmenden einzuhalten und die 
Weisungen des Veranstalters zu beachten.
Abbrennen von Feuerwerk
Viele Menschen und insbesondere Haus- 
wie auch Wildtiere leiden sehr unter der 
alljährlichen Knallerei. Ebenso ist die 
Unfall- und je nach Witterung auch die 
Brandgefahr nicht unerheblich. Wir ersu-
chen unsere Einwohnerinnen und Einwoh-
ner, nach Möglichkeit Feuerwerke ohne 
Knalleffekt zu verwenden und auf Knallpe-
tarden jeglicher Art zu verzichten. Damit 
die Emissionen geringgehalten werden 
können, bitten wir die Bevölkerung, nur am 
1. August selber Feuerwerk abzubrennen 
und nicht schon Tage zuvor und danach. 
Die beste Möglichkeit dazu bietet sich in 
der Teilnahme an der offiziellen Feier der 
Gemeinde.
Eltern bitten wir, Ihre Kinder entsprechend 
zu informieren und zu beaufsichtigen. Wir 
danken Ihnen für ein rücksichtsvolles Ver-
halten und wünschen allen einen schönen, 
geruhsamen und unfallfreien Nationalfei-
ertag.

Gemeinderat Rüschegg

Ausbau Glasfasernetz in der Gemeinde 
Rüschegg
Die Cablex AG und die ZIMAG Zimmer-
mann AG führen für die Swisscom im 
Siedlungsgebiet der Gemeinde Rüschegg 
den Ausbau des Glasfasernetzes aus. Die 
Arbeiten beginnen ab dem 19. Juli 2021 
und dauern bis voraussichtlich Ende Ok-
tober 2021. Während dieser Zeit werden 

an verschiedenen Stellen bei den Kan-
tons- und Gemeindestrassen Grab- und 
Kabelzugarbeiten durchgeführt. Dabei 
kann es temporär zu Verkehrsbehinderun-
gen kommen. Die Daten und die Dauer der 
Unterbrüche der Telefon-/Internetverbin-
dungen werden direkt durch die Swiss-
com mitgeteilt.
Wir bitten Sie um Kenntnisnahme und 
danken Ihnen für Ihr Verständnis.

Rüschegg, 2. Juli 2021
Bauverwaltung Rüschegg

Parkverbot bei Ottenleuenstrasse
Der Gemeinderat von Rüschegg verfügt 
gestützt auf Art. 3 Abs. 2 des Bundes-
gesetzes vom 19. Dezember 1958 über 
den Strassenverkehr sowie Art. 44 Abs. 
1 der Strassenverordnung vom 29. Ok-
tober 2008 (SV) die folgende Verkehrs-
massnahme:
Parkverbot auf der Ottenleuenstrasse
-  Parkverbot auf der Nordseite der Ot-

tenleuenstrasse zwischen Kreuzung 
Schutzhütte Süftenen (Koordinate 
2'596’453 / 1'176’396) und Abzweigung 
der Waldstrasse (Koordinate 2'596’032 
/ 1'176’461)

-  Parkverbot auf der Südseite der Ot-
tenleuenstrase zwischen Koordinate 
2'596’244 / 1’176’457 und Ausweich-
stelle (Koordinate 2'596’083 / 1'176’464)

Gegen diese Verfügung kann gemäss Art. 
63 Abs. 1 lit. a und Art. 67 des Gesetzes 
über die Verwaltungsrechtspflege (VRPG) 
innert 30 Tagen seit der Veröffentlichung 
schriftlich Verwaltungsbeschwerde beim 
Regierungsstatthalter des Verwaltungs-
kreises Bern-Mittelland, Poststrasse 25, 
3071 Ostermundigen erhoben werden.
Die Verwaltungsbeschwerde ist in deut-
scher Sprache abzufassen und muss ei-
nen Antrag,
eine Begründung, die Angabe von Tatsa-
chen und Beweismitteln sowie die Unter-
schrift des
Betroffenen enthalten. Diese Verfügung 
tritt nach dem Aufstellen der Signale in 
Kraft.

Rüschegg, den 2. Juli 2021
Der Gemeinderat

Baupublikation
Bauherrschaft: Seilpark Gantrisch AG, 
Rolf Ryser, Längeneybad, 3154 Rüs-
chegg Heubach 
Projektverfasserin: SF Baubegleitung 
GmbH, Susanne Ott, Längeneybad 25, 
3154 Rüschegg
Bauvorhaben: Neubau einer Seilpark-An-
lage, Erstellen Kassenhaus mit Kiosk, WC 
Anlagen und Materialraum, Umgebungs-
gestaltung mit Spielplatz und Grillstellen. 
Antrag auf Betriebsbewilligung B nach 
Gastgewerbegesetz GGG (öffentlicher 
Gastgewerbebetrieb ohne Alkoholaus-
schank)
Standort: Eywald, 3154 Rüschegg, Par-
zellen-Nrn. 2171, 2672, 111, Zone: Zone 
für öffentliche Nutzung ZöN P, Landwirt-
schaftszone, Wald
Gewässerschutzmassnahmen: Gewäs-
serschutzbereich üB, die Grundstück- 
entwässerung erfolgt im Trennsystem. 
Anschluss an zentrale ARA neu. Das Re-
genabwasser wird versickert. 
Ausnahmen: 
-  Bauten und Anlagen im Wald (Art. 14 

WaV, Art. 35 KWaV) / Bauten in Wald-
nähe (Art. 25 KWaG)

-  Bauen ausserhalb des Baugebietes (Art. 
24 RPG)

-  Wasserbaupolizeiliche Ausnahmebewil-
ligung (Art. 48 WBG)

-  Zonenfremde Nutzung (Art. 53 GBR i.A.v. 
Art. 28 BauG)

Hinweise: Bauen im Gewässerraum (Art. 
41c GSchV)
Auflage- und Einsprachefrist: 9. August 
2021
Auflagestelle: Gemeinde Rüschegg, 
Hirschhorn 298 a, 3153 Rüschegg-Gam-
bach
Es wird auf die Gesuchsakten und auf die 
aufgestellten Profile  verwiesen.
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sowie Lastenausgleichsbegehren sind 
schriftlich und begründet beim Regie-
rungsstatthalteramt Bern-Mittelland, 
Poststrasse 25, 3071 Ostermundigen 
einzureichen.
Lastenausgleichsansprüche, die nicht in-
nerhalb der Auflage- und Einsprachefrist 
angemel-det werden, verwirken (Art. 31 
Abs. 4 BauG).
Bei Kollektiveinsprachen oder vervielfäl-
tigten und weitgehend identischen Ein-
sprachen ist anzugeben, wer befugt ist, 
die Einsprechergruppe rechtsverbindlich 
zu vertreten (Art. 35b BauG).
Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland

Baupublikation
Bauherrschaft: Hans-Jörg und Mario 
Nydegger, Exen 348, 3153 Rüschegg 
Gambach 
Projektverfasserin: Krieger AG, Stefan 
Moser, Industriestrasse 202, 3178 Bö-
singen
Bauvorhaben: Neubau Milchviehlaufstall 
inkl. Jauchegrube und Remisen, Erstellen 
Strassenunterführung
Standort: Exen 348, Rüschegg Gambach, 
Parzellen-Nrn. 2353, 999, 558, Zone: 
Landwirt-schaft, Koordinaten: 2’596’480 
/ 1'181'408
Gewässerschutzmassnahmen: Gewäs-
serschutzbereich üB, Die Grundstü-
ckentwässerung erfolgt im Trennsystem. 
Das Regenabwasser wird versickert. Das 
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Alle Standorte und Öffnungszeiten finden Sie unter volg.ch. Dort können Sie auch unseren wöchentlichen Aktions-Newsletter abonnieren. Versand jeden Sonntag per E-Mail.

Druck- und Satzfehler vorbehalten.Folgende Wochenhits sind in kleineren Volg-Läden evtl. nicht erhältlich:

Aus Liebe zum Dorf und zum Portemonnaie.
Montag, 12.7. bis Samstag, 17.7.21

AGRI NATURA 
EIER FREILAND
Schweiz, 53 g+, 10 Stück

AGRI NATURA 
SALAMI MILANO
geschnitten, 65 g

EMMENTALER MILD AOP 
PORTION
250 g

FELDSCHLÖSSCHEN ORIGINAL
10 x 33 cl

FINISH
div. Sorten, z.B.
Quantum Ultimate, Tabs, 54 WG

FRISCO 
EXTRÊME CORNETS
div. Sorten, z.B.
Erdbeer/Vanille, 6er-Pack

KELLOGG’S CEREALIEN
div. Sorten, z.B.
Frosties, 2 x 330 g

MÖVENPICK KAFFEE
div. Sorten, z.B.
Bohnen, 2 x 500 g

NEKTARINEN GELB
Italien/Spanien, per kg

POM-BÄR
Original, 2 x 100 g

RAMATI-CHERRYTOMATEN
Schweiz, Schale, 500 g

SHEBA
div. Sorten, z.B.
Fresh & Fine Geflügel, 3 x 6 x 50 g

STELLA D’ORO
Negroamaro 
Barrique IGT, Italien, 
75 cl, 2019

TEMPO WC-PAPIER
div. Sorten, z.B.
Premium weiss, 4-lagig, 24 Rollen

AGRI NATURA 
SCHWEINSPLÄTZLI
Nierstück, per 100 g

COCA-COLA
6 x 1,5 l

MAISKÖRNER
6 x 285 g

RANIERI OLIVENÖL 
EXTRA VERGINE
5 dl

TEMPO FEUCHTTÜCHER
sanft & pflegend,  
3 x 42 Tücher

VOLG GEMÜSEKONSERVEN
div. Sorten, z.B.
Erbsen/Karotten fein, 2 x 260 g

VOLG 
ICE TEA LEMON
6 x 1,5 l

VOLG KAFFEEKASPELN
div. Sorten, z.B.
Lungo Crema, 10 Kapseln

VOLG POLENTA
div. Sorten, z.B.
fein, 750 g

VOLG REINIGUNGSMITTEL
div. Sorten, z.B.
Handabwaschmittel Citron, 
2 x 750 ml

3.15
statt 4.70

9.90
statt 14.70

6.30
statt 7.95

TOBLERONE SCHOKOLADE
div. Sorten, z.B. Milch, 3 x 100 g

WOHNUNGEN  
LIEGENSCHAFTEN

ZU VERMIETEN

grabenweg 3  |  3612 steffisburg  |  www. .churobau

general + totalunternehmung
bauwerkURO

Umbau Altbauliegenschaft Jg.1880

Exklusive 3½-Zimmerwohnungen

ERSTVERMIETUNG

An der ,Hintere Gasse 10 in Riggisberg

vermieten wir per sofort sanierte Altbau-

wohnungen. Wohnflächen 92 - 101 m2.

Mietzins inkl. Nebenkosten Fr. 1'850.00

Besichtigungen: Frau Künzli, 033 439 70 81
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Wir haben laufend freie Wohnungen an 
der Belpbergstr. 51/53 + Ahornweg 2/4 

 

2½–Zimmer-Wohnungen 
Mietzins ab mtl. CHF 1'470.- inkl. HK/NK 

 

3½–Zimmer-Wohnung 
Mietzins ab mtl. CHF 1'830.- inkl. HK/NK 

 

Bestens auch für Senioren geeignet. 
 

Grosszügige, lichtdurchflutete Grund-
risse, Parkettboden, barrierefreie 
Duschen, Balkon und Lift.  
Bushaltestelle direkt vor dem Haus.  
 

Weitere Auskünfte und detaillierte 
Unterlagen erhalten Sie gerne bei: 

 

i r m immobilien ag 
Bärenmatte 1 

3110 Münsingen 

031 311 11 32 

GESUCHT

Zu kaufen gesucht 

Familienwohnung
4½ Zimmer oder grösser, mit Terrasse 
oder Balkon. Telefon 033 437 06 85

37828

Zu kaufen gesucht
FERIENWOHNUNG
Im Wallis oder Berner Oberland
Bis ca. 500 000 CHF
Telefon 032 313 10 55

048192J

Möchten Sie Ihre 
Eigentumswohnung oder 
Ihr Haus verkaufen?
Dann sind Sie bei mir an der richtigen Adresse! 
• Pensionierter Immobilienfachmann 
• Einfach, effizient und erfolgreich 
• Kein Verkaufserfolg – keine Kosten

Telefon 079 630 38 08 / rofi45@hispeed.ch
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WIR ZÜGELN SIE
� Umzüge � Räumungen � Lagerungen

� Möbeltransporte � Reinigungen

F. Kammermann
031 951 05 27

685378D
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0  
@raiffeisen.ch

ZU VERKAUFEN

IMMOBILIEN TREUHAND AG
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Schmutzabwasser wird der Güllegrube 
zugeführt. 
Ausnahmen: 
-  Bauen ausserhalb des Baugebietes (Art. 

24 RPG)
-  Unterschreiten des Strassenabstandes 

(Art. 80 SG)
-  Überschreiten der traufseitigen und gie-

belseitigen Fassadenhöhe 
   (Art. 18 NBRD i.A.v. Art. 26 BauG)
Hinweise: Gestützt auf Artikel 97 des Bun-
desgesetzes vom 29. April 1998 über die 
Landwirtschaft (LwG) sowie die Artikel 12 
und 12a-g des Bundesgesetzes vom 1. 
Juli 1966 über den Natur- und Heimat-
schutz (NHG) wird das Bauvorhaben vo-
raussichtlich mit einem Bundesbeitrag 
unterstützt.
Auflage- und Einsprachefrist: 
16. August 2021
Auflagestelle: 
Gemeinde Rüschegg, Hirschhorn 298 a, 
3153 Rüschegg-Gambach
Es wird auf die Gesuchsakten und auf die 
aufgestellten Profile verwiesen.
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sowie Lastenausgleichsbegehren sind 
schriftlich und begründet beim Regie-
rungsstatthalteramt Bern-Mittelland, 
Poststrasse 25, 3071 Ostermundigen 
einzureichen.
Lastenausgleichsansprüche, die nicht in-
nerhalb der Auflage- und Einsprachefrist 
angemeldet werden, verwirken (Art. 31 
Abs. 4 BauG).
Bei Kollektiveinsprachen oder vervielfäl-
tigten und weitgehend identischen Ein-
sprachen ist anzugeben, wer befugt ist, 
die Einsprechergruppe rechtsverbindlich 
zu vertreten (Art. 35b BauG).
Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland

SCHWARZENBURG

Evangelisch-reformierte Kirchgemein-
de Schwarzenburg
Reglement Spezialfinanzierung Vorfi-
nanzierung Unterhalt Liegenschaften 
Verwaltungsvermögen
In Anwendung von Artikel 45 der Gemein-
deverordnung des Kantons Bern vom 
16.12.1998 (GV; BSG 170.11) wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht, dass das von 
der Kirchgemeindeversammlung am 14. 
Juni 2021 beschlossene Reglement Spe-
zialfinanzierung Vorfinanzierung Unterhalt 
Liegenschaften Verwaltungsvermögen 
rückwirkend auf den 1. Januar 2021 in 
Kraft tritt. Gegen den Versammlungsbe-
schluss ist keine Beschwerde erhoben 
worden

Namens der ev.-ref. Kirchgemeinde 
Schwarzenburg

Der Verwalter
Christoph Zürcher

Evangelisch-reformierte Kirchgemein-
de Schwarzenburg
Reglement über die Hilfskasse
In Anwendung von Artikel 45 der Gemein-
deverordnung des Kantons Bern vom 
16.12.1998 (GV; BSG 170.11) wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht, dass das von 
der Kirchgemeindeversammlung am 14. 
Juni 2021 beschlossene Reglement über 
die Hilfskasse auf den 1. Juli 2021 in Kraft 
tritt. Gegen den Versammlungsbeschluss 
ist keine Beschwerde erhoben worden. 

Namens der ev.-ref. Kirchgemeinde 
Schwarzenburg

Der Verwalter
Christoph Zürcher

Bau- + Gewässerschutzpublikation 
Bauherrschaft: Hostettler Rudolf, Halten-
stutz 7a, 3145 Niederscherli
Projektverfasser: Kreuter Architekten 
AG, Voremberg 11, 3150 Schwarzenburg
Bauvorhaben: Umbau und Sanierung 
Bauernhaus, Wohnungseinbau in Öko-
nomieteil, Wärmepumpe Luft/Wasser 
(Aussenmontage), Cheminéeofen, Ab-
bruch Schopf, Anbau Garage 
Standort: Parz.-Nr. 1595, Elisried 15, 3152 
Mamishaus
Zone: ErhZ, Baugruppe I (Schwarzenburg, 
Elisried), archäologisches Schutzgebiet
Vorgesehene Gewässerschutzmassnah- 
men: Anschluss an Gemeindekanalisa-
tion/Trennsystem bestehend
Beanspruchte Ausnahmen: Unterschrei-
ten des Strassenabstandes (Art. 80/81 
SG)
Auflageort und Einsprachestelle: 
Bauverwaltung, Freiburgstrasse 8, 3150 
Schwarzenburg
Auflage- und Einsprachefrist bis: 
09.08.2021
Es wird auf die Gesuchsakten und die auf-
gestellten Profile verwiesen. 
Einsprachen, Rechtsverwahrungen so-
wie Lastenausgleichsbegehren sind 
schriftlich und begründet innerhalb der 
Einsprachefrist bei der Bauverwaltung, 
Freiburgstrasse 8, 3150 Schwarzenburg, 
einzureichen.
Lastenausgleichsansprüche, die der Ge-
meindebehörde innert der Einsprachefrist 
nicht angemeldet werden, verwirken (Art. 
31 Abs. 4 lit.a BauG).
Bei allfälligen Kollektiveinsprachen ist an-
zugeben, wer befugt ist die Einsprecher-
gruppe rechtsverbindlich zu vertreten. 
Fehlt diese Angabe bei Kollektiveinspra-
chen, gilt die erstunterzeichnete Person 
als Vertretung (Art. 35b BauG).

Schwarzenburg, 05.07.2021
Die Bauverwaltung

Bau- + Gewässerschutzpublikation
Bauherrschaft: Familie Wasem, 
Bruugholzweg 59, 3148 Lanzenhäusern
Vertreter: 2M Baumanagement GmbH, 
Markus Aebi, Bollstrasse 61, 3076 Worb
Projektverfasser: 2M Baumanagement, 
Bollstrasse 61, 3076 Worb
Bauvorhaben: Umbau Bauernhaus, An-
passung Grundrisse und Fensteröffnun-
gen, Erweiterung/Anbau für zwei PKW
Standort: Parz.-Nr. 833, Nydeggstrasse 
51, 3148 Lanzenhäusern
Zone: LW, Ortsbildschutzgebiet
Vorgesehene Gewässerschutzmassnahmen: 
Schmutzwasser: Anschluss an private 
Kleinkläranlage (KLARA) best 
Meteorwasser: Bestehende, unveränderte 
Anlage.
Beanspruchte Ausnahmen:
-  Bauen ausserhalb des Baugebietes (Art. 

24 ff. RPG)
-  Unterschreitung Sichtachse/Blickfeld 

(Art. 80/81 SG)
-  Unterschreiten der lichten Raumhöhe 

(Art. 67 BauV)
Auflageort und Einsprachestelle: 
Bauverwaltung, Freiburgstrasse 8, 
3150 Schwarzenburg
Auflage- und Einsprachefrist bis: 
16. August 2021
Es wird auf die Gesuchsakten und die auf-
gestellten Profile verwiesen. Einsprachen 
und Rechtsverwahrungen sind schriftlich 
und begründet innerhalb der Auflagefrist 
bei der Bauverwaltung, Freiburgstrasse 
8, 3150 Schwarzenburg, einzureichen, 
ebenfalls allfällige Begehren um Lasten-
ausgleich (im Doppel).
Begriff des Lastenausgleichs gemäss Art. 
30 und 31 Baugesetz:
Nutzt ein Grundeigentümer einen Son-
dervorteil, der ihm durch eine Ausnahme-
bewilligung, eine Überbauungsordnung 
oder sonst wie in wesentlicher Abwei-
chung von örtlichen Bauvorschriften zu 
Lasten eines Nachbarn eingeräumt ist, so 
hat er diesen Nachbar zu entschädigen, 
wenn die Beeinträchtigung erheblich ist. 
Lastenausgleichsansprüche, die der Ge-
meindebehörde innert der Einsprachefrist 
nicht angemeldet worden sind, verwirken 
(Art. 31 Baugesetz).
Bei allfälligen Kollektiveinsprachen ist an-
zugeben, wer befugt ist die Einsprecher-
gruppe rechtsverbindlich zu vertreten. 
Fehlt diese Angabe bei Kollektiveinspra-
chen, gilt die erstunterzeichnete Person 
als Vertretung (Art. 35b BauG).

Schwarzenburg, 09.07.2021
 Die Bauverwaltung

Bau- + Gewässerschutzpublikation
Bauherrschaft: Manuela und Markus Ro-
thenbühler, Guggisbergstrasse 166, 3150 
Schwarzenburg
Projektverfasser: Remund Holzbau AG, 
Güterstrasse 20, 3150 Schwarzenburg
Bauvorhaben: Ausbau Dachgeschoss 
mit Sitzplatz Nordwest, Umnutzung 
Camperunterstand zu Pferdestall für zwei 
Pferde, neue Fassadenschalung (Holz). 
Nachträgliches Baugesuch für Sitzplat-
züberdachung Südost
Standort / Zone: Parz.-Nr. 1842, Guggis-
bergstrasse 166, Landwirtschaftszone
Schutzobjekt / -Gebiet: Landschafts-
schongebiet
Ausnahmen: Art. 80/81 SG - Unterschrei-
tung Strassenabstand
Art. 24 ff. RPG - Bauen ausserhalb Bau-
gebiet
Gewässerschutzmassnahmen Hinweis: 
ARA-Anschluss bestehend (Trennsys-
tem).
Pferdemistplatz mit Bodenplatte ohne 
Ablauf
Profilerleichterung gemäss Art. 16 Abs. 
3 BewD
Auflageort und Einsprachestelle 
Bauverwaltung, Freiburgstrasse 8, 
3150 Schwarzenburg
Auflage- und Einsprachefrist bis
16. August 2021
Es wird auf die Gesuchsakten verweisen. 
Einsprachen, Rechtsverwahrungen so-
wie Lastenausgleichsbegehren sind 
schriftlich und begründet innerhalb der 
Einsprachefrist bei der Bauverwaltung, 
Freiburgstrasse 8, 3150 Schwarzenburg, 
einzureichen. Lastenausgleichsansprü-
che, die der Gemeindebehörde innert der 
Einsprachefrist nicht angemeldet werden, 
verwirken (Art. 31 Abs. 4 lit.a BauG). 
Bei allfälligen Kollektiveinsprachen ist an-
zugeben, wer befugt ist die Einsprecher-
gruppe rechtsverbindlich zu vertreten. 
Fehlt diese Angabe bei Kollektiveinspra-
chen, gilt die erstunterzeichnete Person 
als Vertretung (Art. 35b BauG).

Schwarzenburg, 12. Juli 2021
  Die Bauverwaltung

Bau- + Gewässerschutzpublikation
Bauherrschaft: Ruth und Karl Binggeli, 
Hostattweg 18, 3152 Mamishaus
Projektverfasser: GLB Berner Mittel-
land, Sensemattstrasse 150, 3174 Thö-
rishaus
Bauvorhaben: Erweiterung Maschinen-
unterstand
Standort / Zone: Parz.-Nr. 3198, Hostatt-
weg 18a, Landwirtschaftszone
Schutzobjekt / -Gebiet: Hostatt 18 - er-
haltenswertes K-Objekt / Baugruppe J 
Hostatt
Gewässerschutzmassnahmen Das Ober-
flächenwasser wird vor Ort versickert
Auflageort und Einsprachestelle 
Bauverwaltung, Freiburgstrasse 8, 

3150 Schwarzenburg
Auflage- und Einsprachefrist bis 
16. August 2021
Es wird auf die Gesuchsakten und die auf-
gestellten Profile verwiesen. 
Einsprachen, Rechtsverwahrungen so-
wie Lastenausgleichsbegehren sind 
schriftlich und begründet innerhalb der 
Einsprachefrist bei der Bauverwaltung, 
Freiburgstrasse 8, 3150 Schwarzenburg, 
einzureichen. Lastenausgleichsansprü-
che, die der Gemeindebehörde innert der 
Einsprachefrist nicht angemeldet werden, 
verwirken (Art. 31 Abs. 4 lit.a BauG). 
Bei allfälligen Kollektiveinsprachen ist an-
zugeben, wer befugt ist die Einsprecher-
gruppe rechtsverbindlich zu vertreten. 
Fehlt diese Angabe bei Kollektiveinspra-
chen, gilt die erstunterzeichnete Person 
als Vertretung (Art. 35b BauG).

Schwarzenburg, 12. Juli 2021
  Die Bauverwaltung

 TOFFEN

Überbauungsordnung ZPP Nr. 12 
«Zelgli-Ost»
Öffentliche Planauflage
Der Gemeinderat Toffen bringt gestützt 
auf Art. 60 des Baugesetzes vom 09.06.1985 
die Überbauungsordnung ZPP Nr. 12 
«Zelgli-Ost», bestehend aus dem Über-
bauungsplan und den Überbauungsvor-
schriften zur öffentlichen Auflage.
Die Akten liegen während 30 Tagen, d.h. 
vom 12.07.2021 bis und mit am 10.08.2021 
bei der Bauverwaltung, Bahnhofstrasse 1, 
3125 Toffen, während den Schalteröff-
nungszeiten zur öffentlichen Einsicht-
nahme auf. Folgende Unterlagen können 
eingesehen werden:
– Überbauungsplan
– Überbauungsvorschriften
– Erläuterungsbericht (Bericht nach 

Art. 47 RPV)
Weiter kann der Vorprüfungsbericht des 
Amtes für Gemeinden und Raumordnung 
des Kantons Bern vom 12.05.2021 einge-
sehenen werden.
Die Unterlagen sind alle auch auf 
www.toffen.ch aufgeschaltet.
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sind innerhalb der Auflagefrist schriftlich 
und begründet bei der Bauverwaltung, 
Bahnhofstrasse 1, 3125 Toffen, zu Handen 
des Gemeinderates einzureichen.
Allfällige Einspracheverhandlungen fin-
den am Donnerstag, 19.08.2021, nach-
mittags statt.
 Toffen, 28.06.2021
 Der Gemeinderat

Bau- und Gewässerschutzpublikation
Gesuchsteller: Heinz Oberer, Stockhorn-
strasse 43, 3125 Toffen
Projektverfasser: M. Burkhard AG, Roman 
Langenegger, Aarbord 32e, 3628 Uttigen
Bauvorhaben: Technische Anlage, Ersatz 
Oelheizung durch Luft-/Wasser Wärme-
pumpe aussen aufgestellt.
Standort: Stockhornstrasse 43, Toffen
Auflageort und Einsprachestelle: Bauver-
waltung Toffen, Bahnhofstrasse 1, 3125 
Toffen
Auflage- und Einsprachefrist: 16. August 
2021
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sind schriftlich und begründet innerhalb 
der Auflagefrist einzureichen.
 Toffen, 07. Juli 2021
 Namens der 
 Gemeinde-Baupolizeibehörde:
 Bauverwaltung Toffen

 WALD

Sprechstunde des 
Gemeindepräsidenten
Als Gemeindepräsident hat Ch. Neuen-
schwander stets ein offenes Ohr für die 
Bevölkerung. Nutzen Sie daher die Ge-
legenheit und besuchen Sie die Sprech-
stunde. 
Diese findet am 9. August 2021 von 18 –  
19 Uhr statt.
Melden Sie sich bis eine Woche vorher 
telefonisch unter 031 810 60 70 oder per 
E-Mail gemeinde@wald-be.ch bei der Ge-
meindeverwaltung an. Nennen Sie bei der 
Anmeldung ebenfalls ein Stichwort, was 
Sie besprechen möchten.
 Gemeinderat Wald BE

Papier- und Kartonsammlung 
vom Dienstag, 27. Juli 2021
Das Papier muss ab 7 Uhr abholbereit an 
folgenden Stellen deponiert werden:
– Bühl / Brönni / Halten: bei Bachmühle
– Eggstrasse 10a Zimmerwald (Martin 

Zehnder)
– Englisberg Dorf: beim Kehrichtsammel-

platz
– Englisberg Alpenblickstrasse (Einmün-

dung Zufahrt Niklaus Holzbau GmbH)
– Kühlewil Dorf: beim Feuerwehrmagazin
– Obermuhlern: beim alten Feuerwehrma-

gazin und Obermuhlernstrasse 5
– Zimmerwald Dorf: wie normale Kehricht-

abfuhr
Das Papier und Karton ist in jedem Fall 
in gebündelten Paketen bereitzustellen 
(keine gefüllten Kartonschachteln oder 
Papiertragtaschen). Nicht in die Papier- 
und Kartonsammlung gehören Dräh-
te, Plastik- und Folienteile, Tetrapaks, 
Waschmittelboxen, Plastikschnüre oder 
–traggriffe, Papierservietten, etc.

Nicht korrekt bereitgestelltes Papier und 
Karton wird nicht mehr abgeführt.
 Bau- und Betriebskommission Wald

Geringfügige Änderung des Zonen-
plans im Gebiet «Brünnweid» 
nach Art. 122 Abs. 1 bis 3 BauV
Beschluss des Gemeinderates / Be-
kanntmachung nach Art. 122 Abs. 8 
BauV
Der Gemeinderat Wald BE hat die vor-
erwähnte geringfügige Änderung des 
Zonenplans im Gebiet Brünnweid am 
30. Juni 2021 beschlossen.
Gegen den Beschluss des Gemeinde-
rates kann innert der Frist von 30 Tagen 
ab Publikation beim Amt für Gemeinden 
und Raumordnung (Abteilung Orts- und 
Regionalplanung) Nydeggasse 11/13, 
3011 Bern, schriftlich und begründet Be-
schwerde erhoben werden. 
Die Unterlagen können auf der Gemein-
deverwaltung eingesehen werden. 
 Zimmerwald, 5. Juli 2021
 Der Gemeinderat

Baupublikation
Gesuchsteller: Guggisberg Peter, Wald-
strasse 39, 3086 Zimmerwald
Projektverfasser: GLB Berner Mittelland, 
Christian Hauert, Sensemattstrasse 150, 
3174 Thörishaus
Bauvorhaben: Anbau Mistplatz und Käl-
berstall zu bestehendem Rindviehstall
Standort: Waldstrasse 40a, 3086 Zimmer-
wald, Parzelle 185, Landwirtschaftszone, 
Koordinaten: 2.601.932 / 1.192.510
Hauptmasse: Mistplatz: 8.0 m × 10.27 m × 
1.30 m; Kälberstall: 3.64 m × 5.80 m × 4.50
Bauart und Baumaterialien: Beton, Holz, 
Deckelschalung sägeroh, Bedachung be-
stehend
Vorgesehene Gewässerschutzmassnah-
men: Anschluss an bestehende Güllegrube
Auflageort und Einsprachestelle: Gemein-
deverwaltung Wald, 3086 Zimmerwald
Auflage- und Einsprachefrist: 
9. August 2021
Es wird auf die Gesuchsakten und die auf-
gestellten Profile verwiesen.
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sind schriftlich und begründet innerhalb 
der Auflagefrist einzureichen.
 Gemeindeverwaltung Wald

Alpenblickstrasse, Undere Wald 
und Weidmatt; Verkehrsbehinderungen 
infolge Bauarbeiten
Gestützt auf auf Art. 65 und Art. 66 des 
Strassengesetzes (SG) sowie Art. 44 der 
Strassenverordnung (SV) wird die folgen-
de Gemeindestrassen zeitweise für den 
Verkehr gesperrt:
Alpenblickstrasse: Einmündung Gewerbe-
gebiet bis Schulanlage Wald
Undere Wald / Weidmatt: Schulanlage 
Wald bis Ende Kühlewilwald
Dauer: 12. Juli 2021 bis Anfang August 
2021, je nach Witterung verschieben sich 
die Bauarbeiten
Grund: Sanierung Deckbelag
Während den Bauarbeiten ist die Durch-
fahrt nur erschwert möglich. Es ist mit 
Einschränkungen und Verkehrsbehinde-
rungen zu rechnen. Bitte beachten Sie die 
entsprechende Signalisation vor Ort.
Für Auskünfte steht Ihnen die Gemeinde-
verwaltung Wald, Telefon 031 810 60 70, 
zur Verfügung.
Besten Dank für die Kenntnisnahme und 
das Verständnis.
 Bau- und Betriebskommission Wald

KIRCHLICHE ANLÄSSE

Evangelisch-reformierte Landeskirche

Freuen dürfen sich alle, die mich nicht 
sehen und mir trotzdem vertrauen.
 Johannes 20,29

B e l p - B e l p b e r g - To f f e n

Gottesdienst auf dem Gurnigel: Sonn-
tag, 18. Juli, 10 Uhr, Bergpredigt mit Tau-
fen auf dem Gurnigel mit Pfarrer Hansjörg 
Kägi, Kirchgemeinde Wattenwil-Forst. 
Mitwirkung: Musikgesellschaft Wattenwil. 
Anfahrt mit ÖV ab Bahnhof Thurnen um 
8.35 Uhr. Bei Regen findet der Gottesdienst 
in der Kirche Wattenwil statt. Auskunft bei 
unsicherer Witterung: 033 359 30 21. 
Gottesdienst: Sonntag, 25. Juli, um 10 Uhr, 
Gottesdienst mit Pfarrer Heiner Voegeli 
und Organsitin Magdalena Malec in der 
reformierten Kirche Belp. 
Jubilate – Taizé-Gottesdienst: Sonntag, 
1. August, um 19 Uhr, in der katholischen 
Kirche, Burggässli 11, Belp. Jubilate – der 
etwas andere Gottesdienst in Anlehnung 
an das Taizé-Gebet. Zum Ankommen er-
klingt bereits 10 Minuten vor Beginn der 
liturgischen Feier meditative Musik. An-
schliessend Apéro.
Gottesdienst in Toffen: Sonntag, 8. Au-
gust, um 10 Uhr, Gottesdienst mit Pfarrer 
Heiner Voegeli und Organsitin Margrith 
Nyffenegger im Kirchlichen Zentrum, 
 Kanalweg 13, Toffen. Fahrdienst um 
9.30 Uhr ab Dorfplatz Belp.  
Anlässe der Kirchgemeinde: Bitte infor-
mieren Sie sich auf unserer Webseite oder 
im Sekretariat über unsere Veranstaltun-
gen. Danke für Ihr Verständnis!
Sekretariat: Dorfstrasse 34, 3123 Belp, 
Telefon 031 819 43 31, www.refbelp.ch

G e r z e n s e e

Aktiv 50+ Gerzensee-Umgebung: Wan-
derung am Freitag, 16. Juli, Auskunft und 
Anmeldung Gerold Hess, Tel. 031 781 20 36
Gurnigel-Berggottesdienst bei der 
Stierenhütte: Sonntag, 18. Juli, 10 Uhr, 
Gurnigel, Stierenhütte, Rüeggisberg. 
Durchführende Kirchgemeinde: Watten-
wil-Forst. Liturgie: Pfarrer Hansjörg Kägi, 
Musik: Musikgesellschaft Wattenwil. Bei 
unsicherer Witterung: Auskunftsdienst, 
Telefon 1600.
Walk & Talk mit Pfr. Stefan Werdelis:
Seien Sie dabei am Dienstag, 20. Juli, 
9 Uhr. Treffpunkt vor dem Studienzentrum 
Gerzensee.
Fotowettbewerb: Machen Sie mit und 
senden Sie uns Ihre schönsten Fotos bis 
31. Juli. Weitere Infos auf unserer Inter-
netseite.
Informieren Sie sich im reformiert, auf 
facebook.com/KircheGerzensee oder 
www.kirchegerzensee.ch

G u g g i s b e r g 

Aufgrund der leider immer noch vorherr-
schenden Situation rund um das Coro-
na-Virus kann der Ökumenische Berg-
gottesdienst am Schönenbodenfest im 
Muscherenschlund, Sonntag, 18. Juli, 
nicht stattfinden. Wir bitten um Ihr Ver-
ständnis.  
Weitere Informationen finden Sie auf der 
Gemeindeseite reformiert. und auf unse-
rer Homepage www.ref-guggisberg.ch.

K i r c h d o r f

Bergpredigt auf dem Gurnigel mit Tau-
fen: Sonntag, 18. Juli, 10 Uhr mit Pfarrer 
Hansjörg Kägi. Musikalische Mitwirkung: 
Musikgesellschaft Wattenwil.
Abendtrunk unter dem Baldachin beim 
KGH Uttigen: Mittwoch, 21. Juli von 
18:30  – 21 Uhr. Wir freuen uns auf viele 
Begegnungen bei einem erfrischenden 
Getränk.
Wir verweisen auf den Waldgottesdienst 
in Wichtrach: Sonntag, 25. Juli, 9:30 Uhr. 
Infos unter: www.kirche-wichtrach.ch 
Kafi Rägeboge: Mittwoch, 21. + 28. Juli, 
14.30 – 17 Uhr beim KGH Uttigen unter 
dem Vordach.
Abendtrunk unter dem Baldachin beim 
KGH Uttigen: Mittwoch, 28. Juli von 
18:30 – 21 Uhr. Wir freuen uns auf viele 
Begegnungen bei einem erfrischenden 
Getränk.
Weitere Anlässe: www.kirchdorf.ch

R i g g i s b e r g

Donnerstag, 15. Juli, 14 – 17 Uhr im Kirch-
gemeindehaus: Offener Spielnachmit-
tag. Auskunft erteilt: Marlis Steffen, 031 
809 13 64. 
Freitag, 16. Juli, 10.15 Uhr, Schlossgarten: 
Gottesdienst (Saal) mit Pfrn. Magdalena 
Stöckli. 
Freitag, 16. Juli, 14.30 Uhr, Altersheim Rig-
gishof: Gottesdienst mit Pfr. Rolf Nünlist.
Sonntag, 18. Juli, 10 Uhr, neben der Stie-
renhütte (bei Regen in der Kirche Watten-
wil): Bergpredigt auf dem Gurnigel mit 
Taufen mit Pfr. Hansjörg Kägi (Kirchge-
meinde Wattenwil-Forst). Musikalische 
Begleitung: Musikgesellschaft Wattenwil. 
Sonntag, 25. Juli, 10 Uhr, Kirche Riggis-
berg: Gottesdienst mit Pfrn. Magdalena 
Stöckli.
Homepage: www.kirche-riggisberg.ch 

R ü e g g i s b e r g 

Sonntag, 18. Juli, 10 Uhr: Gurnigel-Berg-
predigt neben der Stierenhütte, mit Pfr. 
Hansjörg Kägi, Kirchgemeinde Wattenwil-
Forst. Musikalische Mitwirkung: Musik-
gesellschaft Wattenwil. Bei Regen in der 
Kirche Wattenwil (bei unsicherer Witterung 
siehe Tel.-Beantworter 033 359 30 21)
Samstag, 24. Juli, 17 Uhr: Regionales 
Taizé-Gebet in der Kirche Riggisberg, mit 
Kinderhütedienst.
Sonntag, 25. Juli, 10 Uhr: Gottesdienst 
mit Pfrn. Saraa Folini, Bern, und Organist 
Dominik Röglin.
Jesus Christus sagt: «Ich bin die Auferste-
hung und das Leben. Wer an mich glaubt, 
der wird leben, ob er gleich stürbe.» 
(Johannes 11,25)

R ü s c h e g g

Sonntag, 18.7.: 10.00 Uhr Regionaler 
Berggottesdienst auf dem Gurnigel 
(neben der Stierenhütte) mit Pfr. Hansjörg 
Kägi und der Musikgesellschaft Wattenwil. 
Bei Regen findet der Anlass in der Kirche 
Wattenwil statt. Auskunft bei Schlecht-
wetter: Tel. 033 359 30 21. Predigtauto: 
H. Schumacher, Tel. 031 738 01 04. Bitte 
am Vorabend zwischen 17.00 und 18.00 
Uhr anrufen.
Sonntag, 25.7.: 9.30 Uhr Gottesdienst mit 
Taufe, mit Pfr. Klaus Stoller. Predigtauto: 
H. Nydegger, Tel. 031 738 80 08. Bitte am 
Vorabend zwischen 17.00 und 18.00 Uhr 
anrufen.
weitere Angaben unter: 
www.kirche-rueschegg.ch

S c h w a r z e n b u r g

I d Mitti cho. Sommerpause bis am 2. 
September 2021.
Sonntag, 18. Juli, 10:00 Uhr, Stierenhütte 
Gurnigel: Berggottesdienst mit Taufen. 
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TRAUERANZEIGEN

Was ihr nötig habt, ist Standhaftigkeit. 
Denn wenn ihr unbeirrt Gottes Willen tut, 
werdet ihr einmal erhalten, 
was er euch zugesagt hat.
Hebräer 10,36 

www.agentur-c.ch
Agentur C, 3250 Lyss, PC 30-8088-5
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Arche Bestattungen GmbH
Belp, Gürbetal, Kehrsatz
031 819 10 90
Köniz, Schwarzenburgerland 
031 971 04 33 
www.arche-bestattungen.chMaya VifianAnita Neuenschwander

In den Tiefen der Unendlichkeit. 
Die Seebestattung im Thunersee.

039395J

 
 
 
 

GILGEN
Bestattung und  

Schreinerei Belp

04
95

80
J

 Wir sind für Sie da und beraten und begleiten Sie.

Vertretung bei Abwesenheit: Berger Bestattungen

 Kompetente Erledigung von A bis Z.
 Faire Preise.
 079 228 06 00

079 810 84 00 
031 819 85 69 privat  |  www.berger-bestattungen.ch

Im Dienst am Menschen

Vertretung bei Abwesenheit: Gilgen Bestattung

049668J

BESTATTUNGSDIENST
Johann und Regina Künzi
Riggisberg und Umgebung

076 490 36 65, www.kuenzi-bestattung.ch

050719J

051638J

051699J

-
-
-
-
-
-
-
-

052152J

Bestattungsdienst Schwarzenburgerland 
Hans-Ulrich Hürst 

Alte Bernstrasse 12, 3148 Lanzenhäusern 
Am Bach 4,  3150 Schwarzenburg 
079 651 15 47 / 031 731 03 57 
Mit vieu Verschtändnis begleite mir Öich im Todesfau.www.huerst-bestattungen.ch



Leitung: Pfr. Hansjörg Kägi (Kirchgemein-
de Wattenwil-Forst). Mitwirkung: Musik-
gesellschaft Wattenwil. Bei schlechtem 
Wetter findet der Gottesdienst in der Kir-
che Wattenwil statt. Über die Durchführung 
erhalten Sie am Sonntagmorgen Auskunft 
über Telefon-Beantworter 033 359 30 21. 
Predigtauto: Anmeldung am Sonntag, 
08:00 – 09:00 Uhr, bei Dori Steffen, Tel. 
079 512 63 87.

Sonntag, 25. Juli, 10:00 Uhr, Kirche Albli-
gen: Gottesdienst mit Taufen von Fabian 
Mast und Elin Zutter. Leitung: Pfrn. Verena 
Hegg Roth. Mitwirkung: Bläserensemble 
Metronom. Predigtauto: Anmeldung am 
Sonntag, 08:00 – 09:00 Uhr, bei Daisy Gas-
ser, Tel. 031 731 04 48.
www.kirche-schwarzenburg.ch

T h u r n e n  u n d  B u r g i s t e i n

Bergpredigt mit Taufe: Sonntag, 18. Juli, 
10 Uhr, Bergpredigt mit Taufen auf dem 
Gurnigel neben der Stierenhütte mit Pfr. 
Hansjörg Kägi, Kirchgemeinde Watten-
wil-Forst, musikalische Mitwirkung: Musik-
gesellschaft Wattenwil. Bei Regen findet 
der Anlass in der Kirche Wattenwil statt, 
Tel.-Beantworter 033 359 30 21.
Basar-Gruppe: für Strick- und Bastel-
freudige. Jeden Montag, um 20 Uhr im 
TREFFPUNKT Mühlethurnen. Interessierte 
sind jederzeit herzlich willkommen. Kon-
takt: Maria Zaugg, 031 809 15 20.
DER MÄNNERSTAMM: eine spirituell 
orientierte, konfessionell offene Män-
nergruppe trifft sich am Samstag, 24. 
Juli, 9.15 – 11.30 Uhr im Erdgeschoss des 
TREFFPUNKT Mühlethurnen. Kontakt: 
Stefan Müller, 031 809 40 20.
Gottesdienst «Uf em Wäg» mit Abend-
mahl und Taufe: Sonntag, 25. Juli, 10 Uhr, 
Start beim Fussballfeld in Kaufdorf mit 
Pfrn. Rahel Hesse und Daniela Bieder-
mann, Musik. Wir sind unterwegs in Stille  
und im Austausch, mit Wort und Musik, 
besinnlich und heiter. Anschliessend 
Beisammensein bei Züpfe und Kaffee 
im Clubbeizli. Bei schlechtem Wetter in 
der Kirche Kirchenthurnen, Auskunft ab 
Samstag, 17 Uhr Tel. 031 809 22 58 (An-
rufbeantworter)
Unser Notfalltelefon ist auch für seelsor-
gerliche Gespräche offen: 031 809 01 44
Aktuelles und weitere Informationen auch 
auf unserer Homepage:
www.kirche-thurnen.ch

Z i m m e r w a l d 

Sonntag,18. Juli, 10 Uhr: Bergpredigt auf 
dem Gurnigel (neben der Stierenhütte) bei  
Regen in der Kirche Wattenwil (bei unsiche-
rer Witterung siehe Tel.-Beantworter 033 
359 30 21) mit Pfr. Hansjörg Kägi Kirch-
gemeinde Wattenwil-Forst. Musikalische 
Mitwirkung: Musikgesellschaft Wattenwil
Donnerstag, 22. Juli: Seniorenspazier-
gang. Treffpunkt: 12.40 Uhr Postauto Hal-
testelle Kirche Zimmerwald Spaziergang 
durch das Gäbelbachtal vom Riedbach in 
die Eymatt. Alle Interessierten sind herz-
lich willkommen.Kontakt: Marianne Steffen 
079 215 04 38 und Françoise von Tscharner 
079 748 25 71
Sonntag, 25. Juli, 10 Uhr: Sommeran-
dacht in der Kirche Zimmerwald‚ «Denn 
mit Freude werdet ihr ausziehen, und in 
Frieden werdet ihr geleitet. Vor euch wer-
den die Berge und Hügel in Jubel ausbre-
chen, und alle Bäume des Feldes werden in 
die Hände klatschen.» (Jes 55,12) mit Pfrn. 
Susann Müller. Musik: Pia Messerli, Orgel
Donnerstag, 29. Juli, 8.45 – 10.45 Uhr: 
Zwärgeträff, Kirchgemeindehaus, Ge-
mütliches Zusammensein mit Spiel- und 
Krabbelecke. Alle Eltern mit Kleinkindern 
sind HERZLICH WILLKOMMEN! (Ohne 
Anmeldung!). Auskunft gibt Susann Müller, 
079 785 55 47
Freitag, 30. Juli, 20 Uhr: Bibelkolloquium. 
Kirchgemeindehaus, grosser Saal. Gemein-
sam lesen wir Texte aus der Bibel und dis-
kutieren darüber.Wir sprechen über das 
5. Kapitel des Johannesevangeliums. (Das 
6. Kapitel wird uns erst beim nächsten Mal 
beschäftigen, da das Biblekolloquium Ende 
Juni ausgefallen ist.)  Angaben zu den zu 
lesenden Texten finden Sie unter www.
kirche-zimmerwald.ch. 
Aktuelles unter 
www.kirche-zimmerwald.ch

R ö m i s c h - k a t h .  L a n d e s k i r c h e

Belp
Gottesdienst mit Kommunionfeier: 
Sonntag, 18. Juli, 10 Uhr
Eucharistiefeier: Donnerstag, 22. Juli, 
9.15 Uhr
Gottesdienst mit Eucharistiefeier (Pater 
Kornelius): Sonntag, 25. Juli, 10 Uhr
Eucharistiefeier: Donnerstag, 29. Juli, 
9.15 Uhr
Schwarzenburg
Mittwoch, 21. Juli
11.00 Uhr Kommunionfeier im Pflegeheim 
„Ar Sunnsyte“ mit Pfarreiseelsorger 
Hans-Martin Grieper
Offen für Pfarreiangehörige aus dem Heim 
und dem Dorf; anschliessend Möglichkeit 
zum gemeinsamen Zmittag im Restaurant 
des Heims.
Bitte melden Sie sich dafür an bis Montag, 
19. Juli unter 031 941 35 85, hm.grieper@
kathbern.ch
Sommerpause - kein „I d’Mitti cho“ 
Weitere Infos: www.sanktjosefkoeniz.ch

Thun
Sonntag, 18. Juli, 9 Uhr: Gottesdienst in 
italienischer Sprache, 11 Uhr: Gottes-
dienst mit Eucharistiefeier 
Dienstag, 20. Juli, 8.30 Uhr: Gottesdienst 
mit Eucharistiefeier 
Donnerstag, 22. Juli, 8.30 Uhr: Gottes-
dienst mit Kommunionfeier.
www.kath-thun.ch

E v.  G e m e i n s c h a f t s w e r k

Belp, Rubigenstrasse 34
Sonntag, 18. Juli, 10 Uhr: Gottesdienst mit 
KiHü, Kiwi: (mit Anmeldung), Anmeldungen 
via doodle oder bei Andrea Kasper 031 809 
03 19/andrea.kasper@egw.ch
Donnerstag, 22. Juli, 20 Uhr: Gebet
Sonntag, 25. Juli, 10 Uhr: Gottesdienst mit 
KiHü, Kiwi: (mit Anmeldung), Anmeldungen 
via doodle oder bei Andrea Kasper 031 809 
03 19/andrea.kasper@egw.ch
Infos und Online Predigt unter: 
www.egw-belp.ch
Schwarzenburg. Wartgässli 6
Sonntag, 25. Juli
09:30: Gebetszeit
10:00: Gottesdienst
Fahrdienst:  Walter von Niederhäusern 
(031/809 05 87) 

Mehr auf: www.egw-schwarzenburg.ch

Uetendorf
www.egw-uetendorf.ch

E v.  m e t h o d i s t i s c h e  K i r c h e

Belp
Sonntag, 18. Juli, 10 Uhr: Gottesdienst; 
Kinderhort
Sonntag, 25. Juli: Kein Gottesdienst!
(www.kircheambahnhof.ch)
Schlatt 
Sonntag, 18. Juli, 9.30 Uhr: Gottesdienst 
mit Abendmahl, P. Siegfried, Kinderhort
Sonntag, 25. Juli, 9.30 Uhr: Gottesdienst, 
Theo Schaad, Kinderhort
Schwarzenburg
Samstag, 17. Juli 2021: Jugendgruppe
Sonntag, 18. Juli 2021: kein Gottesdienst 
Sonntag, 25. Juli 2021: kein Gottesdienst 
Video von Sarah Bach auf unserer Web-
seite
www.emk-schwarzenburg.ch

F r e i e  E v a n g e l i s c h e  G e m e i n d e

Belp, Steinbachstrasse 25
www.feg-belp.ch
Sonntag, 18. Juli: kein Gottesdienst
Gott ist unsere Zuversicht und Stärke.  
Psalm 46.2
Bei Fragen wendet euch an Markus Thallin-
ger, Kontakt:  031 530 20 94 / mail; markus.
thallinger@feg-belp.ch

F r e i e  M i s s i o n s g e m e i n d e

Begegnungszentrum Münsingen, Säge-
gasse 11, www.bez-muensingen.ch
Sonntag, 25. Juli, 10 Uhr: Gottesdienst 
mit Livestream

G e m e i n d e  f ü r  C h r i s t u s

Belp Viehweide 
Sonntag, 18. Juli: 10 Uhr: Gottesdienst
Auskunft: 031 819 06 64
Guggisberg, Eigen
Sonntag, 18. Juli, 9.45 Uhr: Gottesdienst
Sonntag, 25. Juli, 13.45 Uhr: Gottesdienst 
Dienstag, 27. Juli, 20 Uhr: Bibelbetrach-
tung
Auskunft Telefon: 079 177 76 78
Niedermuhlern
Sonntag, 18. Juli, 14 Uhr: Gottesdienst
Sonntag, 25. Juli, 14 Uhr: Gottesdienst
Auskunft: 031 819 39 64, www.gfc.ch

H e i l s a r m e e

Sonntag, 18. Juli 9.45 Uhr Gottes-
dienst / Chinderegge
Kontakt-Telefon: 031 721 13 32

N e u e s  L a n d  R e g i o n  G a n t r i s c h

Schwarzenburg, Wellenried 8 
Sonntag, 25. Juli 2021
10:00 Uhr Regio-Gottesdienst (Predigt: 
A.Weber + Beiträge aus dem Camp). Ab 
09:45 Uhr Lobpreis. Kinder ab 1. Klasse 
sind im Gottesdienst. Kindergottesdienst 
für Kinder im Vorschulalter parallel zum GD. 
Gottesdienstbesuch ist ohne Anmeldung 
möglich. Dieser Gottesdienst wird nicht 
gestreamt!
Büro NLS  031 731 16 24
info@nls-net.ch www.nls-net.ch

E n d e  d e s   a m t l i c h e n  Te i l s

FORUM
Vereinsinterne Mitteilungen von Vereinen 
und politischen Parteien.
Hinweise auf öffentliche Veranstaltungen 
bei gleichzeitiger Insertion. 
Millimeterpreise: Einspaltig, bis 20 mm 
Höhe Fr. 0.24 (ermässigter Tarif), Mehrhö-
he ab 21 mm Fr. 0.70 (Normaltarif). 
Inserateschluss: Montag, 12 Uhr. 

Einladung zur 98. Vereinsversammlung 
des FC Belp
Mittwoch, 11. August 2021, 19.30 Uhr,
Clubhaus/Sportanlage Giessenbad

Traktanden
1. Begrüssung / Appell
2. Wahl der Stimmenzähler
3. Protokoll der Vereinsversammlung 

(VV) vom 14. August 2019 (Genehmi-
gung unter Traktandum 12, Verschie-
denes)

4. Mutationen – Definitive Aufnahme von 
Neumitgliedern

5. Genehmigung der Jahresberichte 
2019/2020 und 2020/2021

6. Entgegennahme und Genehmigung 
– der Jahresrechnung 2019/2020 
– der Jahresrechnung 2020/2021 
– der Berichte der Revisoren

7. Festsetzung der Mitgliederbeiträge 
2021/2022

8. Ausblick auf das 100 Jahre Jubiläum 
im Jahr 2022

9. Genehmigung des Budgets 2021/2022
10. Wahl 

– des Präsidenten 
– der übrigen Vorstandsmitglieder 
– der Revisoren

11. Ehrungen
12. Anträge von Mitgliedern
13. Verschiedenes
Bemerkungen
Die Jahresberichte (Traktandum 5) werden 
im Cluborgan Kicker abgedruckt. Sie wer-
den an der VV nicht verlesen, sondern di-
rekt zur Genehmigung unterbreitet.
Anträge von Mitgliedern (Traktandum 11) 
sind spätestens 5 Tage vor der VV begrün-
det und mit eingeschriebenem Brief dem 
Vorstand einzureichen.
Die Teilnahme an der VV ist für Vor-
stands- und Aktivmitglieder, für Senioren, 
Veteranen und Superveteranen sowie für 
volljährige Junioren obligatorisch.

Schützen Rüschegg
Feldschiessen 300m Schiessplatz Rü-
schegg-Graben
Samstag, 24. Juli 2021
09.00 bis 12.00 Uhr / 13.00 bis 16.30 Uhr 
Vorschiessen, Freitag, 16. Juli 2021
18.30 bis 20.30 Uhr
Freundlich laden ein Feldschiesskommis-
sion der Schützen Rüschegg

Gesundheitszentrum Gerzensee
Dr. med. Olivier Wälti
Allgemeine Medizin FMH
Dorfstrasse 12, 3115 Gerzensee 
www.gszg.ch

Die Praxis Dr. med Olivier Wälti bleibt 
vom 17. Juli bis 1. August 2021 
wegen Sommerferien geschlossen.

Für Termine bei Dr. J. van Rijswijk, 
HNO Arzt, finden Sie die Telefon-
nummer unter: www.vanrijswijk.ch

In dringenden Fällen wenden Sie sich 
bitte an die Notfallnummer Medphone 
Tel. 0900 57 67 47 (kostenpflichtig).

0
5

2
1

2
5

J

Dr. med. S. Schläppi 
Bahnhofstrasse 7

3125 Toffen
Die Praxis bleibt wegen Ferien vom 
30.7.2021 mittags bis 15.8.2021 ge-
schlossen
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Praxis Dr. med. R. Wirz 
Oberriedweg 12 
3123 Belp
Wegen Ferienabwesenheit bleibt 
die Praxis vom 19.7. bis und mit 
30.7.2021 geschlossen.
Stellvertretung durch Dr. med. U. Keller 
ab 19.7.2021 , Tel. 031 812 06 00.
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Die Praxis

Südland
(vorher Dr. med. M. Untersander)

Bundsacker 485e 
3154 Rüschegg-Heubach 

bleibt wegen Ferien  
vom 23.07. – 15.08.2021 

geschlossen.
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Chrigu mir sie mega 
stouz uf Di !

zu Dire bestandene Prüefig  
zum Töffmech EFZ

wünsche mir Dir  
die Beschte Glückwünsch

Dini Eutere u Schwoscht 0
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Schreinerei Blatter AG 

 Schulhausstr. 18 
 3086 Zimmerwald 

 schreinerei-blatter.ch

Patrick Wenger 
hat die Lehrabschlussprüfung erfolgreich als 
Schreiner EFZ mit der sehr guten Note 5,0 ab-
geschlossen. 

Das Team der Schreinerei Blatter AG gratuliert 
ganz herzlich. Wir wünschen Patrick weiterhin viel 
Freude am Beruf und für die Zukunft alles Gute.  

052142J

Herzliche Gratulation! 
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Seit 100 Jahren sind wir da, wenn Kinder 
uns brauchen. projuventute.ch
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Bezahle für

Abbruch- und 
Unfallwagen
Occasion-Autos
Kaufen wir bar

 Auto-
 ver wertung
 Gürbetal
 GmbH

3126 Kaufdorf,
Tel. 031 809 06 16
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Peter Schindler                 Natel 079 795 85 00 
Kärcher-Fachhandel           Tel.      031 809 44 76 
Grubacker 1                        ps@kaercher-schindler.ch 
3089 Hinterfultigen 

Verkauf + Service
Nass-/Trockensauger
Sämtliches Zubehör

Hochdruckreiniger
Boden - Reinigungsmaschinen
Occasion - Geräte mit Garantie

041134J

Dipl. FUSSPFLEGE (seit 2008)
Die Gesundheit beginnt bei den Füssen!
Gönnen Sie sich eine prof. Fusspfl ege für 
Fr. 50.– (gratis Nägel lackieren mit norma-
lem Nagellack) ! In der Gartenstrasse 8, in 
Belp. Ich bin vom Montag bis Samstag für 
Sie da. 1-mal im Monat bin ich in Riggisberg 
beim Kirchlichen Zentrum für Ihre Füsse 
da. Weitere Angebote und Informationen 
wie Raucherentwöhnung, Chirotrance (Be-
handlung von seelischen- und körperlichen 
Leiden), Haarentfernung fi nden Sie unter 
www.pierretteswelt.ch . 
Hausbesuche auf Anfrage! Anmeldung bei 
Frau P. Meister unter 079 437 99 61. 0
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Infos und Adressen: 
0848 559 111 
oder www.fust.ch

TF 033
Gefrierbox
• 33 Liter Nutzinhalt    
Art. Nr. 10663946

WA 814 E
Waschmaschine
• 30 Min Rapidprogramm
• Startzeitvorwahl    
Art. Nr. 10715930

TW 728 E
Wäschetrockner
• Jeans, Zeitprogramm, 
Wollpflege, Mix-Wäsche    
Art. Nr. 10715931

ESAAL% % %%

Rundum-Vollservice mit Zufriedenheitsgarantie
5-Tage-Tiefpreisgarantie
30-Tage-Umtauschrecht
Schneller Liefer- und 
Installationsservice
Garantieverlängerungen

Mieten statt kaufen 
Testen vor dem Kaufen
Haben wir nicht, gibts nicht
Kompetente Bedarfsanalyse 
und Top-Beratung

H/B/T: 51 x 44 x 47 cm

119.90

Tiefpreisgarantie

8 kg Fassungsvermögen

-41%

349.–
statt 599.–

7 kg Fassungsvermögen

449.–
Tiefpreisgarantie

Gelungene Freilichttheaterpremiere. Weitere Vorstellungen bis 13. August

Die turbulente Komödie «Dinner für Spinner» feierte am 9. Juli Premiere. 

Die Gäste wurden von Urs Rohrbach (Gemeindepräsident Schwarzenburg) begrüsst. 

In seiner Ansprache erwähnte er den lauschigen Spielort mit seinen Thujahecken, der 

sich im Besitz der Gemeinde Schwarzenburg befi ndet und der vom Schwarzenburger 

Lehrer Hermann Binggeli, 1950 nach Vorbild der Rokoko-Gärten errichtet wurde.

Unter den Gästen befanden sich Christoph Lerch (Regierungsstatthalter Region 

Bern-Mittelland), Niklaus Köpplin (Gemeindepräsident Guggisberg), Markus Hirschi 

(Gemeindepräsident Rüschegg), Hans Jörg Liechti (Gemeindepräsident Ueberstorf), 

Adrian Zimmermann (Gemeinderat Riggisberg) und Ruedi Flückiger (Präsident Natur-

park Gantrisch). 

Das Stück dreht sich um den Verleger Pascal Lauper, der mit seinen Freunden regelmässig 

ein «Dinner für Spinner» veranstaltet, zu dem jeder einen sorgfältig ausgewählten und 

natürlich möglichst verrückten Gast mitbringt. Mit dem Finanzbeamten und passionierten 

Zündholzsammler Andreas Gubler glaubt Lauper, eine ganz besondere «Perle» gefunden 

zu haben und ahnt nicht, wie schnell sein Leben damit aus den Fugen gerät.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer waren von der Aufführung sehr begeistert und das 

Ensemble erhielt für seine Leistung unzählige Komplimente.

Sichern Sie sich rechtzeitig Ihren Platz für eine der nächsten Vorstellungen, denn erfah-

rungsgemäss steigt die Nachfrage gegen Ende der Vorstellungsserie.

www.buehne-schwarzenburg.ch oder

Swidro Drogerie Hüttinger, im COOP Schwarzenburg

079 445 07 46 | Wimmis | hertigws@gmail.com

Ist Ihre Holzfassade in die Jahre gekommen 
oder von Hagelschaden betroffen? 
Unsere verschiedenen Techniken 

(Sandstrahlen, Eisstrahlen, Schleifen) 
haben wir bereits bei über 2000 

Holzfassaden angewandt. 
Dies macht uns zu Ihrem Spezialisten. 
Gerne erwarten wir Ihren Anruf für eine 

kostenlose Beratung vor Ort.

Malergeschäft       Gipserei
Sandstrahlerei   Gerüstbau

Gebr.   GmbH
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Ihre Spende in guten Händen.
Achten Sie auf das Zewo-Gütesiegel. 

Dann können Sie sicher sein: Ihre Spende 
wird seriös und transparent eingesetzt.

Da, wo es 
 passiert.

Gönner 
werden: 
rega.ch

Weniger Fleischkonsum.
Mehr Regenwald.

KlimaGerechtigkeit-jetzt.ch

Jetzt spenden PK 60-707707-2

RZ OEK20 SujetKlima 143x220 ZTG D high.indd   1 04.12.20   14:52
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Schwarzen-
     burgerland

Der besondere Gottesdienst

Bergpredigt
auf dem Gurnigel mit Taufen
Sonntag, 18. Juli 2021, 10 Uhr
neben der Stierenhütte
Bei Regen in der Kirche Wattenwil 
(bei unsicherer Witterung gibt 
Tel. 033 359 30 21 Auskunft)

Mit Pfr. Hansjörg Kägi, Kirchgemeinde 
Wattenwil-Forst
Musikalische Mitwirkung:
Musikgesellschaft Wattenwil

Anfahrt mit öV:
Thurnen Bhf: ab 8.35 Uhr
Schwarzenburg Bhf: ab 8.13 Uhr
Riggisberg: ab 8.46 Uhr
Gurnigel Stierenhütte: an 9.10 Uhr
Rückfahrten ab Gurnigel:
Stierenhütte ab 11.17; 13.10; 15.27 Uhr

Anfahrt mit Auto: Parkplätze vis-à-vis 
Stierenhütte
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Praxisschliessung
Dr.med. Markus Winkler 

3088 Rüeggisberg

Nach langjähriger Hausarzttätigkeit in Rüeggisberg werde ich meine Praxis auf 
den 17. September 2021 schliessen. Allen Patientinnen und Patienten möchte 
ich für das mir entgegengebrachte Vertrauen und die Treue in den vergangenen 
Jahren ganz herzlich danken.

Durch die Neueröffnung der Hausarztpraxis Längenberg in Riggisberg (Tel: 
031 809 02 11) mit den Ärzten Dr.med.N.Delosea, Pract.med. P.Füllemann und 
Dr.med. HJ. Zehnder ist die hausärztliche Weiterbetreuung garantiert. Meinen 
Kolleg*innen und Ihrem Team wünsche ich einen erfolgreichen Start. 

Von Samstag 24.Juli bis Sonntag 15.August 2021 bleibt die Praxis wegen 
Ferien geschlossen.

Ab Mitte August können Patientinnen und Patienten Ihre Krankenakten (nach 
Voranmeldung) in der Praxis abholen.
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Electrolux, AEG
Walter Loosli 

3089 Hinterfultigen
Tel. 031 809 06 77 

Die Adresse in Ihrer Region für 
Reparaturen, Beratung und Verkauf 

aller Marken.
Fr. 70.- pro Stunde 

Fahrzeit bis 30 Min. kostenlos 
80.– pro Stunde

116S

Thunstrasse 38
3150 Schwarzenburg  
Telefon 031 731 00 62           Ihr Partner für Um- 
habeggerag@bluewin.ch     und Neubauten 

117S
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BERATUNG  VERKAUF  MONTAGE  SERVICE

Mühleweg 2
3132 Riggisberg

Tel. 031 809 20 50 
info@gehrigstoren.ch
www.gehrigstoren.ch

HDP Ballen  =  1/3 mehr Verdichtung 
Vorbauhäcksler Pre-Chop für Häckselstroh 
Multi-Bale-Ballen, ermöglicht auf Wunsch das  
Abbinden von  Einzelnen-Kleinballen im Grossballen 
 

  

  

              
 
        

 
     www.staudenmann-unternehmungen.ch 

Rüschegg: FC Rüschegg

Einladung zur  
Hauptversammlung
Freitag, 13. August 2021,  
um 20.00 Uhr, in der Buvette Wislisau. 
Traktanden gemäss Statuten. 

Der Vorstand stellt den Antrag, die 
Statuten zu aktualisieren. Detaillierte 
Informationen können der Vereins- 
Webseite entnommen werden 
(fcrüschegg.ch). Wird der Antrag 
angenommen, werden alle bisherigen 
Freimitglieder neu als Ehrenmitglieder 
geführt.

Anträge sind bis zum 5. August 2021 
schriftlich dem Präsidenten zuzustellen 
(jann-zbinden@bluewin.ch).

Die Teilnahme ist für alle Aktiven 
obligatorisch.

Es lädt ein:  
Der Vorstand des FC Rüschegg 

Private Hundebetreuung gesucht

Suche auf den 1. Oktober 2021 eine 

sympathische, tierliebende Privat-

person, die meinen Hund (Bearded-

colli) 2-3x pro Woche ganztags bei 

sich zuhause betreuen könnte.

Raum Schwarzenburg

Näheres kann besprochen werden.

Freue mich auf Nachricht von Ihnen. 

076 478 49 32

Bundesfeier 2021 in Guggisberg

Wir heissen Euch alle 
Willkommen auf dem Dorfplatz 

im Guggisberg am 
1. August 2021 um 20.15 Uhr

Mitwirkende:
Jodlerklub Flüehblüemli

Sangernboden

Festrednerin:
Frau Verena Aebischer

Grossrätin, des Kantons Bern

Anschliessend Fackelzug zum 
Höhenfeuer beim Guggershörnli

Wir freuen uns auf Ihren Besuch
Verkehrsverein Guggisberg

und Mitwirkende

Herzliche Gratulation
Die ISP Electro Solutions AG, Gümmenen und 
Schwarzenburg gratuliert Philipp Wegmüller

Jonas Hofer -
reichen Abschluss als Elektroinstallateur EFZ

Robin Aeberhard 
hat die Lehrabschluss- 

prüfung als Sanitärinstallateur 
EFZ mit einem guten Resultat  

abgeschlossen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir wünschen Robin alles 
Gute für die Zukunft und 
freuen uns, ihn weiterhin 

 zu unserem Team  
zählen zu dürfen. 

 

 
Wir gratulieren 

 
Jan Wälchli 

 
Zur bestandenen Lehrabschlussprüfung 

als Zimmermann EFZ 
 

Gantrisch-Kulturkalender

REGIONALER

NATURPARK

www.GantrischKulturkalender.ch

Sensler-Brocante
Bereits das 17.Jahr die beliebte
Sensler – Brocante im Schwarzsee-Bad
Samstag + Sonntag 17. + 18. Juli 2021
ca. 30 Aussteller zeigen Kuriositäten, 
Antiquitäten, Raritäten,
Gratis Zutritt, genügend Parkplätze.
Organisation: Viktor Sigrist 076 443 46 20
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3123 Belp  Telefon 031 818 19 20  brueterei.ch
Wüthrich Gefl ügel AG

Küken Junghennen

…von Natur aus vorteilhaft…

Truten

«Vorbereitungskurse 
für die Traktoren- oder 
Töffli prüfung»
Die nächsten Kurse beginnen 
am 8. August 2021!

Geschäftsstelle BVLT 
Peter Gerber, Telefon 031 879 17 45 
kat.g@bluewin.ch  
www.bvlt.ch «Führerprüfungen»

Bernischer Verband 
für Landtechnik
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